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Nr. 110  Botschaft von Papst Franziskus zum
 Welttag der Armen 

33. Sonntag im Jahreskreis 
18. November 2018

 
Da rief ein Armer und der Herr erhörte ihn 

 
1. »Da rief ein Armer und der Herr erhörte ihn« (Ps 
34,7). Die Worte des Psalmisten werden in dem Augen-
blick auch zu den unseren, in dem wir aufgerufen sind, 
den verschiedenen Situationen von Leid und Ausgren-
zung zu begegnen, in denen so viele Brüder und Schwes-
tern leben, die wir für gewöhnlich mit dem allgemeinen 
Begriff „arm“ bezeichnen. Dem Verfasser jener Worte 
sind diese Lebensbedingungen nicht fremd, im Gegen-
teil. Er erfährt diese Armut unmittelbar, doch er ver-
wandelt sie in ein Lied des Lobes und des Dankes an 
den Herrn. Dieser Psalm ermöglicht es heute auch uns, 
die wir von so vielen Formen der Armut umgeben sind, 
zu verstehen, wer die wahrhaft Armen sind, auf die wir 
unser Augenmerk richten sollen, um ihren Schrei zu hö-
ren und ihre Nöte und Bedürfnisse zu erkennen.

Es wird uns vor allem gesagt, dass der Herr die Armen, 
die zu ihm rufen, hört und dass er gut ist zu jenen, die 
bei ihm Zuflucht suchen mit einem von Trauer, Einsam-
keit und Ausgrenzung zerbrochenen Herzen. Er erhört 
jene, die in ihrer Würde mit Füßen getreten werden und 
dennoch die Kraft haben, ihren Blick nach oben zu er-
heben, um Licht und Zuspruch zu empfangen. Er erhört 
diejenigen, die im Namen einer falschen Gerechtigkeit 
verfolgt werden, die durch politische Maßnahmen, die 
dieser Bezeichnung nicht würdig sind, unterdrückt und 
durch Gewalt eingeschüchtert werden; und doch wissen 
sie, dass sie in Gott ihren Erlöser haben. Was aus diesem 
Gebet hervorgeht, ist vor allem das Gefühl vertrauens-

voller Hingabe an einen Vater, der zuhört und einen an-
nimmt. Auf der Wellenlänge dieser Worte können wir 
tiefer verstehen, was Jesus mit der Seligpreisung ver-
kündet hat: »Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen 
gehört das Himmelreich« (Mt 5,3)

Aufgrund dieser einzigartigen, in vieler Hinsicht unver-
dienten und kaum in Worte zu fassenden Erfahrung 
spürt man jedenfalls den Wunsch, sie anderen mitzutei-
len, zuallererst jenen, die – wie der Psalmist – arm, ab-
gewiesen und ausgegrenzt sind. Denn niemand darf sich 
von der Liebe des Vaters ausgeschlossen fühlen, beson-
ders in einer Welt, die oft den Reichtum zum höchsten 
Ziel erklärt und in sich selbst verschlossen macht.

2. Der Psalm charakterisiert die Haltung des Armen 
und seine Beziehung zu Gott mit drei Verben. Zunächst: 
„schreien“. Die Situation der Armut erschöpft sich nicht 
in einem Wort, sondern wird zu einem Schrei, der die 
Himmel durchdringt und Gott erreicht. Was drückt der 
Schrei des Armen aus, wenn nicht sein Leiden und seine 
Einsamkeit, seine Enttäuschung und Hoffnung? Wir 
können uns fragen: Wie kommt es, dass dieser Schrei, 
der zum Angesicht Gottes aufsteigt, nicht zu unseren 
Ohren zu gelangen vermag und uns gleichgültig und un-
tätig lässt? An einem Welttag wie diesem sind wir zu 
einer ernsthaften Gewissenserforschung aufgerufen, 
um uns darüber klar zu werden, ob wir wirklich fähig 
sind, auf die Armen zu hören.

Was wir brauchen, um ihre Stimme zu erkennen, das ist 
die Stille des Hinhörens. Wenn wir selbst zu viel reden, 
werden wir es nicht schaffen, ihnen zuzuhören. Ich be-
fürchte, dass viele und sogar verdienstvolle und not-
wendige Initiativen häufig mehr darauf ausgerichtet 
sind, uns selbst zu gefallen, als darauf, den Schrei des 
Armen wirklich wahrzunehmen. In diesem Fall ist dann 
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unsere Reaktion auf den Schrei der Armen nicht ange-
messen, wir sind nicht in der Lage, auf ihre Situation 
wirklich einzugehen. Man ist derart gefangen in einer 
Kultur, die einen zwingt, sich selbst im Spiegel zu be-
trachten und sich über die Maßen um sich selbst zu 
kümmern, dass man meint, eine Geste der Selbstlosig-
keit genüge bereits, um zufriedenzustellen, ohne sich 
selbst direkt darauf einlassen zu müssen.

3. Ein zweites Verb ist „antworten“. Der Herr, so sagt 
der Psalmist, hört nicht nur auf den Schrei des Armen, 
sondern er antwortet. Seine Antwort ist – wie in der 
gesamten Heilsgeschichte bezeugt wird – eine Anteil-
nahme voller Liebe an der Situation des Armen. So war 
es, als Abraham Gott gegenüber seinen Wunsch nach 
Nachkommenschaft äußerte, obwohl er und seine Frau 
bereits alt waren und keine Kinder hatten (vgl. Gen 
15,1-6). So geschah es, als Mose durch das Feuer eines 
Dornbusches hindurch, der brannte und doch nicht ver-
brannte, die Offenbarung des göttlichen Namens und 
die Sendung empfing, das Volk aus Ägypten herauszu-
führen (vgl. Ex 3,1-15). Und diese Antwort hat sich auf 
dem gesamten Weg des Volkes durch die Wüste bestä-
tigt: als es quälenden Hunger und Durst verspürte (vgl. 
Ex 16,1-16; 17,1-7), und als es in die schlimmste Not 
geriet, nämlich in die Untreue gegenüber dem Bund und 
in den Götzendienst (vgl. Ex 32,1-14).

Die Antwort Gottes für den Armen ist immer ein ret-
tendes Eingreifen, um die Wunden der Seele und des 
Leibes zu heilen, um Gerechtigkeit wiederherzustellen 
und um zu helfen, das Leben in Würde wieder aufzu-
nehmen. Die Antwort Gottes ist auch ein Appell dazu, 
dass jeder, der an ihn glaubt, innerhalb der Grenzen des 
menschlich Möglichen ebenso handeln möge. Der Welt-
tag der Armen will eine kleine Antwort der ganzen Kir-
che in aller Welt an die Armen jeder Art und jeden Lan-
des sein, damit sie nicht denken, ihr Schrei sei auf taube 
Ohren gestoßen. Wahrscheinlich ist dieser Welttag wie 
ein Tropfen Wasser in der Wüste der Armut; und den-
noch kann er ein Zeichen des Mitfühlens mit den Not-
leidenden sein, damit sie die tätige Anwesenheit eines 
Bruders und einer Schwester spüren. Nicht eine Weiter-
vermittlung brauchen die Armen, sondern das persönli-
che Engagement jener, die ihren Schrei hören. Die Für-
sorge der Gläubigen kann sich nicht auf eine Art 
Hilfestellung beschränken – auch wenn diese in einem 
ersten Moment notwendig und willkommen ist –, son-
dern erfordert jene »liebevolle Zuwendung« (Apostoli-
sches Schreiben Evangelii gaudium, 199), die den ande-
ren als Person achtet und auf sein Wohl bedacht ist.

4. Ein drittes Verb ist „befreien“. Der Arme der Bibel 
lebt in der Gewissheit, dass Gott zu seinen Gunsten ein-
greift, um ihm seine Würde wiederzugeben. Die Armut 
wird nicht gesucht, sondern von Egoismus, Hochmut, 
Gier und Ungerechtigkeit verursacht. Von Übeln, die so 
alt wie die Menschheit, aber trotzdem immer Sünden 
sind, die so viele Unschuldige in Mitleidenschaft ziehen 
und zu dramatischen sozialen Konsequenzen führen. 
Das befreiende Handeln des Herrn ist ein Akt der Erlö-

sung für all jene, die ihre Trauer und Angst vor ihn ge-
bracht haben. Die Gefangenschaft der Armut wird vom 
machtvollen Eingreifen Gottes aufgebrochen. Zahlrei-
che Psalmen erzählen und feiern diese Heilsgeschichte, 
die im persönlichen Leben des Armen Bestätigung fin-
det. »Denn er hat nicht verachtet, nicht verabscheut des 
Elenden Elend. Er hat sein Angesicht nicht verborgen 
vor ihm; er hat gehört, als er zu ihm schrie« (Ps 22,25). 
Das Angesicht Gottes schauen zu dürfen, ist Zeichen 
seiner Freundschaft, seiner Nähe, seines Heils. »Denn 
du hast mein Elend angesehen, du kanntest die Ängste 
meiner Seele. […], du stelltest meine Füße in weiten 
Raum« (Ps 31,8-9). Dem Armen einen „weiten Raum“ 
anzubieten ist gleichbedeutend damit, ihn aus der 
„Schlinge des Jägers” zu befreien (vgl. Ps 91,3), ihn aus 
der Falle herauszuholen, die ihm auf seinem Weg ge-
stellt wird, damit er ungehindert voranschreiten und 
unbeschwert auf das Leben schauen kann. Das Heil 
Gottes nimmt die Form einer dem Armen entgegenge-
streckten Hand an, die Aufnahme anbietet, behütet und 
die Freundschaft erfahren lässt, die er braucht. Von die-
ser konkreten und spürbaren Nähe aus beginnt ein ech-
ter Weg der Befreiung: »Jeder Christ und jede Gemein-
schaft ist berufen, Werkzeug Gottes für die Befreiung 
und die Förderung der Armen zu sein, so dass diese sich 
vollkommen in die Gesellschaft einfügen können; das 
setzt voraus, dass wir gefügig sind und aufmerksam, um 
den Schrei des Armen zu hören und ihm zu Hilfe zu 
kommen« (Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium, 
187).

5. Es bewegt mich zu wissen, dass so viele arme Men-
schen sich mit Bartimäus identifizieren, von dem der 
Evangelist Markus spricht (vgl. Mk 10,46-52). Der blin-
de Bettler Bartimäus »saß am Weg« (V. 46). Als er hör-
te, dass Jesus vorbeiging, »rief er laut« und flehte den 
»Sohn Davids« an, er möge mit ihm Erbarmen haben 
(vgl. V. 47). »Viele befahlen ihm zu schweigen. Er aber 
schrie noch viel lauter« (V. 48). Der Sohn Gottes hörte 
auf seinen Schrei: »„Was willst du, dass ich dir tue?“ 
Der Blinde antwortete: „Rabbuni, ich möchte sehen 
können“« (V. 51). Dieser Abschnitt des Evangeliums 
macht sichtbar, was der Psalm als Verheißung verkün-
dete. Bartimäus ist ein Armer, welcher Grundfähigkei-
ten entbehrt wie das Sehen und das Arbeiten. Wie viele 
Wege führen auch heute noch zu prekären Lebenssitua-
tionen! Der Mangel an grundlegenden Mitteln zum Le-
bensunterhalt, die Ausgrenzung, wenn man nicht mehr 
in der Fülle der eigenen Arbeitskraft steht, die verschie-
denen Formen der sozialen Sklaverei trotz der von der 
Menschheit erzielten Fortschritte ... Wie viele Arme sit-
zen heute – wie Bartimäus – am Straßenrand und su-
chen einen Sinn in ihrer Situation! Wie viele fragen 
sich, warum sie so tief in den Abgrund gelangen konn-
ten und wie sie da wieder herauskommen! Sie warten 
darauf, dass jemand sich ihnen nähert und sagt: »Hab 
nur Mut, steh auf, er ruft dich« (V. 49).

Leider kommt es oft vor, dass die Stimmen, die zu hören 
sind, hingegen Vorwürfe machen und dazu auffordern, 
zu schweigen und alles hinzunehmen. Es sind schroffe 
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Stimmen, die häufig von einer Angst vor den Armen her-
rühren. Denn diese werden nicht nur als Bedürftige an-
gesehen, sondern auch als Verursacher von Unsicherheit, 
Instabilität oder Störung der alltäglichen Gewohnheiten 
und die daher abzuweisen oder fernzuhalten sind. Man 
neigt dazu, eine Distanz zwischen sich und ihnen zu 
schaffen, und wird sich nicht bewusst, dass man sich auf 
diese Weise von Jesus, dem Herrn, distanziert, der sie 
nicht zurückweist, sondern zu sich ruft und tröstet. Wie 
treffend sind doch in diesem Fall die Worte des Prophe-
ten über den Lebensstil des Gläubigen: »die Fesseln des 
Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, 
Unterdrückte freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen 
[…], dem Hungrigen dein Brot zu brechen, obdachlose 
Arme ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten 
siehst, ihn zu bekleiden« (Jes 58,6-7). Solches Handeln 
macht es möglich, dass die Sünde vergeben wird (vgl. 1 
Petr 4,8), dass die Gerechtigkeit ihren Lauf nimmt und 
dass der Herr, wenn wir einmal zu ihm rufen, dann ant-
wortet und sagt: »Hier bin ich« (vgl. Jes 58,9)

6. Die Armen sind die ersten, die Gottes Anwesenheit 
erkennen und Zeugnis von seiner Nähe in ihrem Leben 
geben können. Gott bleibt seiner Verheißung treu, und 
auch im Dunkel der Nacht lässt er es nicht an der Wärme 
seiner Liebe und seiner Tröstung fehlen. Um die erdrü-
ckende Situation der Armut zu überwinden, ist es jedoch 
notwendig, dass die Armen die Anwesenheit von Brü-
dern und Schwestern erfahren, die sich um sie kümmern 
und – indem sie die Tür des Herzens und des Lebens 
öffnen – sie spüren lassen, dass sie Freunde und Famili-
enangehörige sind. Nur auf diese Weise ist es uns mög-
lich, »die heilbringende Kraft ihrer Leben zu erkennen 
und sie in den Mittelpunkt des Weges der Kirche zu stel-
len« (Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium, 198).

An diesem Welttag sind wir eingeladen, diesen Worten 
des Psalms konkrete Gestalt zu geben: »Die Armen sol-
len essen und sich sättigen« (Ps 22,27). Wir wissen, dass 
im Jerusalemer Tempel nach dem Opferritus ein Fest-
mahl stattfand. In vielen Diözesen war dies eine Erfah-
rung, die im vergangenen Jahr die Feier des Welttags 
der Armen bereichert hat. Viele haben die Wärme eines 
Hauses gefunden, die Freude eines festlichen Essens 
und die Solidarität all jener, die in einfacher und brü-
derlicher Weise das Mahl mit ihnen teilen wollten. Ich 
möchte, dass auch in diesem Jahr und in Zukunft dieser 
Welttag im Zeichen der Freude über die wiedergewon-
nene Fähigkeit zum Miteinander gefeiert wird. Am 
Sonntag in Gemeinschaft miteinander zu beten und die 
Mahlzeit zu teilen ist eine Erfahrung, die uns zurück-
führt zur ersten christlichen Gemeinde, die der Evange-
list Lukas in all ihrer Ursprünglichkeit und Einfachheit 
beschreibt: »Sie hielten an der Lehre der Apostel fest 
und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und 
an den Gebeten. […] Und alle, die glaubten, waren an 
demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie ver-
kauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem 
so viel, wie er nötig hatte« (Apg 2,42.44-45).

7. Es sind unzählige Initiativen, die die christliche Ge-
meinschaft jeden Tag unternimmt, um ein Zeichen der 
Nähe und der Linderung für die vielen Formen der Ar-
mut zu setzen, die wir vor Augen haben. Oft gelingt es 
in der Zusammenarbeit mit anderen, die nicht vom 
Glauben, aber von der menschlichen Solidarität geleitet 
sind, eine Hilfe zu bringen, die wir alleine nicht ver-
wirklichen könnten. Anzuerkennen, dass angesichts so 
großer Armut auch unser Einsatz begrenzt, schwach 
und ungenügend ist, führt dazu, anderen die Hände ent-
gegenzustrecken, damit die gegenseitige Zusammenar-
beit wirksamer das Ziel erreichen kann. Wir sind gelei-
tet vom Glauben und vom Gebot der Nächstenliebe, 
doch wissen wir auch andere Formen der Hilfe und der 
Solidarität anzuerkennen, die sich teilweise dieselben 
Ziele setzen; wenn wir nur nicht das vernachlässigen, 
was uns eigen ist, nämlich alle zu Gott und zur Heilig-
keit zu führen. Der Dialog zwischen den verschiedenen 
Erfahrungen und die Demut, unseren Beitrag ohne je-
den Geltungsdrang zu leisten, ist eine angemessene und 
völlig evangeliumsgemäße Antwort, die wir verwirkli-
chen können.

Vor den Armen geht es nicht um einen Wettstreit um 
das beste Hilfsangebot; vielmehr können wir demütig 
anerkennen, dass es der Heilige Geist ist, der Gesten 
hervorruft, die Zeichen der Antwort und der Nähe Got-
tes sein mögen. Sobald wir eine Weise finden, den Ar-
men nahe zu sein, wissen wir, dass der Primat ihm ge-
bührt, der unsere Augen und Herzen für die Umkehr 
geöffnet hat. Nicht Geltungsdrang brauchen die Armen, 
sondern Liebe, die sich zu verbergen und das getane 
Gute zu vergessen weiß. Die wahren Protagonisten sind 
der Herr und die Armen. Wer sich in den Dienst stellt, 
ist Werkzeug in den Händen Gottes, um seine Gegen-
wart und sein Heil erkennen zu lassen. Daran erinnert 
der heilige Paulus, wenn er den Christen von Korinth 
schreibt, die miteinander um die vornehmsten Gnaden-
gaben wetteiferten: »Das Auge kann nicht zur Hand 
sagen: Ich brauche dich nicht. Der Kopf wiederum kann 
nicht zu den Füßen sagen: Ich brauche euch nicht« (1 
Kor 12,21). Der Apostel stellt eine wichtige Überlegung 
an, indem er feststellt, dass die schwächer scheinenden 
Glieder des Leibes ganz unentbehrlich sind (vgl. V. 22); 
denn »denen, die wir für weniger edel ansehen, erwei-
sen wir umso mehr Ehre und unseren weniger anständi-
gen Gliedern begegnen wir mit umso mehr Anstand, 
während die anständigen das nicht nötig haben« (VV. 
23-24a). Während er eine grundlegende Unterweisung 
über die Charismen gibt, erzieht Paulus die Gemein-
schaft auch zur evangeliumsgemäßen Haltung gegen-
über ihren schwächsten und bedürftigsten Gliedern. 
Den Jüngern Christi seien Gefühle der Verachtung und 
des geheuchelten Mitleids ihnen gegenüber fern; viel-
mehr sind sie gerufen, ihnen Ehre zu erweisen, ihnen 
den Vortritt zu lassen in der Überzeugung, dass sie eine 
wirkliche Gegenwart Christi in unserer Mitte sind. 
»Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, 
das habt ihr mir getan« (Mt 25,40).
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8. Hier versteht man, wie weit unsere Lebensweise von 
jener der Welt entfernt ist, welche die Mächtigen und 
Reichen rühmt, ihnen hinterherläuft und sie nachahmt, 
während sie die Armen ausgrenzt und sie als Abfall und 
als Schande ansieht. Die Worte des Apostels Paulus sind 
eine Einladung, der Solidarität mit den schwächsten 
und weniger „wichtigen“ Gliedern des Leibes eine dem 
Evangelium gemäße Fülle zu verleihen: »Wenn darum 
ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit; wenn ein Glied 
geehrt wird, freuen sich alle Glieder mit« (1 Kor 12,26). 
In gleicher Weise fordert er uns im Brief an die Römer 
auf: »Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den 
Weinenden! Seid untereinander eines Sinnes; strebt 
nicht hoch hinaus, sondern bleibt demütig! Haltet euch 
nicht selbst für klug!« (12,15-16). Dies ist die Berufung 
des Jüngers Christi; das mit Beständigkeit anzustreben-
de Ideal besteht darin, uns immer mehr die »Gesinnung 
Christi« anzueignen (vgl. Phil 2,5).

9. Der Glaube mündet seiner Natur gemäß in einem 
Wort der Hoffnung. Häufig sind es gerade die Armen, 
die unsere Gleichgültigkeit in Frage stellen, welche die 
Frucht eines zu sehr immanenten und an die Gegenwart 
gebundenen Lebens ist. Der Schrei des Armen ist auch 
ein Ruf der Hoffnung, mit dem er die Gewissheit aus-
drückt, befreit zu werden. Der Hoffnung, die in der Lie-
be Gottes gründet, der niemanden im Stich lässt, der 
sich ihm anvertraut (vgl. Röm 8,31-39). Die heilige Te-
resa von Ávila schrieb in ihrem Weg der Vollkommen-
heit: »Die Armut ist ein Gut, das alle Güter der Welt in 
sich einschließt; sie ist ein großer herrschaftlicher Be-
sitz; ich sage, dass sie für denjenigen bedeutet, alle Gü-
ter der Welt neu zu besitzen, der sich nichts aus ihnen 
macht« (2,5). In dem Maß, in dem wir fähig sind, das 
wahre Gut zu erkennen, werden wir reich vor Gott und 
weise vor uns selbst und vor den anderen. Es ist genau 
so: In dem Maß, in dem man fähig ist, dem Reichtum 
seinen rechten und wahren Sinn zu geben, wächst man 
in der Menschlichkeit und wird fähig zu teilen.

10. Ich lade die Mitbrüder im Bischofsamt, die Priester 
und besonders die Diakone, denen die Hände aufgelegt 
wurden für den Dienst an den Armen (vgl. Apg 6,1-7), 
zusammen mit den Personen des geweihten Lebens und 
den vielen Laien und Laiinnen, die in den Pfarren, in 
den Vereinigungen und in den Bewegungen die Ant-
wort der Kirche auf den Ruf der Armen greifbar ma-
chen, dazu ein, diesen Welttag als einen bevorzugten 
Moment der Neuevangelisierung zu leben. Die Armen 
evangelisieren uns, indem sie uns helfen, jeden Tag die 
Schönheit des Evangeliums zu entdecken. Lassen wir 
diese Gelegenheit der Gnade nicht ins Leere laufen. Wir 
wollen an diesem Tag spüren, dass wir alle ihnen gegen-
über in der Pflicht stehen, damit – indem wir einander 
die Hand reichen – sich die rettende Begegnung ver-
wirklicht, die den Glauben festigt, die Nächstenliebe 
tatkräftig macht und die Hoffnung befähigt, sicher wei-
terzugehen auf dem Weg zum Herrn, der kommt.

Aus dem Vatikan, am 13. Juni 2018
Gedenktag des heiligen Antonius von Padua

FRANZISKUS

© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

Nr. 111  Inkraftsetzung der Beschlüsse der Bundes-
kommission der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission des Deutschen Caritasverbandes  
e. V. vom 14. Juni 2018

Artikel I

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission des Deutschen Caritasverbandes e.V. hat am 14. 
Juni 2018 folgende Beschlüsse gefasst:

A. Tarifrunde einschließlich Betreuungskräfte 
und Fahrdienste

Teil 1 – Betreuungskräfte und Fahrdienste

Teil 1 Abschnitt 1, Betreuungskräfte

I.  Anlage 2 zu den AVR

1. In der Anlage 2 zu den AVR wird in Vergü-
tungsgruppe 10 eine neue Ziffer 18 eingefügt:

„18 Betreuungskräfte in der ambulanten Pflege 
mit Tätigkeiten zur Unterstützung im Alltag in 
Angeboten nach § 45a SGB XI 144, 145, 146, 
147“ 

2. In der Anlage 2 zu den AVR wird in Vergü-
tungsgruppe 10 eine neue Ziffer 19 eingefügt:

„19 Betreuungskräfte mit Tätigkeiten in der Be-
treuung und Aktivierung in stationären Pflege-
einrichtungen i. S. d. § 43b SGB XI 144, 145, 
146, 147“

3. In der Anlage 2 zu den AVR werden den An-
merkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der 
Vergütungsgruppen 1 – 12 die neuen Hochzif-
fern 144, 145, 146 und 147 hinzugefügt:

„144 Pflegefachliche Tätigkeiten und Pflegehilf-
stätigkeiten werden von diesem Tätigkeitsmerk-
mal nicht erfasst.
145 Die Bestimmungen der Anlage 1 Abschnitt 
V zu den AVR finden keine Anwendung.
146 Diese Eingruppierung tritt zum 1. Januar 
2019 in Kraft und ist bis zum 31.12.2021 befris-
tet.
147 Für Betreuungskräfte, die am 31.12.2018 
höher eingruppiert sind, verbleibt es bei der hö-
heren Eingruppierung.“
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II. Anlage 22 zu den AVR

Die Anlage 22 zu den AVR wird wie folgt neu gefasst:
„Anlage 22: Besondere Regelungen für Zusatzkräfte im 
häuslichen Umfeld in der ambulanten Pflege

Präambel
1Mit dieser Regelung soll hilfe- und pflegebedürftigen 
Menschen und deren Angehörigen ein finanzierbares 
Angebot für personen- und haushaltsnahe Unterstüt-
zungsleistungen einschließlich sozialer Betreuung bei 
ambulanten Diensten eröffnet werden. 2Die Zusatzkräf-
te im häuslichen Umfeld sollen Pflegepersonen entlas-
ten und helfen Pflegebedürftigen, möglichst lange in 
ihrer häuslichen Umgebung zu bleiben, soziale Kontak-
te aufrechtzuerhalten und ihren Alltag weiterhin mög-
lichst selbständig zu bewältigen. 

§ 1 Geltungsbereich
1Diese Regelung gilt für Zusatzkräfte im häuslichen 
Umfeld in der ambulanten Pflege, soweit sie nicht unter 
den Geltungsbereich der Anlage 2 zu den AVR fallen. 
2Tätigkeiten in der stationären Pflege sowie pflegefach-
liche Tätigkeiten und Pflegehilfstätigkeiten in der am-
bulanten Pflege werden von dieser Regelung nicht er-
fasst.

§ 2 Zusatzkräfte im häuslichen Umfeld in der ambulan-
ten Pflege
(1) 1Die Tätigkeit von Zusatzkräften im häuslichen Um-
feld zur Unterstützung im Alltag umfasst die Übernah-
me von einfachen Tätigkeiten in den Bereichen: Betreu-
ung und allgemeine Beaufsichtigung, eine die 
vorhandenen Ressourcen und Fähigkeiten stärkende 
oder stabilisierende Alltagsbegleitung,  die Erbringung 
von Dienstleistungen, organisatorische Hilfestellungen 
oder andere geeignete entlastende Maßnahmen. 
2Dies können beispielsweise folgende Tätigkeiten sein:

• Unterstützung bei der Alltagsgestaltung (z.B. 
beim Gehen und Lesen, bei der Unterstützung 
von sozialen und kulturellen Kontakten), 

• Unterstützung bei der Alltagsbewältigung (dar-
unter fallen z.B. einfache Tätigkeiten im Haus-
halt, einfache Alltagsverrichtungen, wie Essen 
und Trinken sowie Hygiene), 

• Botengänge und begleitende Tätigkeiten, wie 
Begleitung bei Arztbesuchen, bei Physiothera-
pie, bei Amtsgängen.

3Dabei handelt es sich ausschließlich um Tätigkeiten, 
die keine Vorkenntnisse und keine Qualifikation i. S. v. 
Schulung/Fortbildung/Kurs/Qualifizierungsmaßnahme 
o.ä. erfordern und nach kurzer Einweisung (bis zu einer 
Woche) ausgeführt werden können.

(2) 1Zusatzkräfte im häuslichen Umfeld in der ambulan-
ten Pflege können von hilfe- und pflegebedürftigen 
Menschen sowie ihren Angehörigen stundenweise an-
gefordert werden. 2Der konkrete Leistungsinhalt und 
-umfang wird individuell zwischen dem Leistungsneh-
mer und dem ambulanten Dienst als Leistungserbringer 
vereinbart.

§ 3 Vergütung
(1) Die monatliche Vergütung entspricht dem Tabellen-
wert der Vergütungsgruppe 11 Stufe 1 der Regelvergü-
tungstabelle in Anlage 3 zu den AVR.

(2) 1Zeitzuschläge werden nach Anlage 6a zu den AVR 
gezahlt. 2In Abweichung von § 2 der Anlage 6a zu den 
AVR richtet sich die Stundenvergütung nach der in Ab-
satz 1 festgelegten Monatsvergütung. 3Die Zeitzuschlä-
ge für Überstunden betragen je Stunde 25 v.H.

(3) Die Erstattung der Reisekosten richtet sich nach der 
entsprechenden Regelung des zuständigen Pflegedienstes.

§ 4 Sonstige Bestimmungen
1Die Bestimmungen der Anlage 1 Abschnitte II, IIb, III, 
IV, V, VII, VIIa, VIII und VIIIa, der Anlagen 2d, 2e, 7, 7a 
sowie der Anlagen 19, 20, 21, 21a, 30, 31, 32 und 33 zu 
den AVR finden keine Anwendung auf Zusatzkräfte im 
häuslichen Umfeld in der ambulanten Pflege. 2Ansons-
ten finden die AVR entsprechende Anwendung, soweit 
vorstehend keine abweichende Regelung vorgesehen 
ist.

§ 5 Inkrafttreten und Geltungsdauer
Diese Regelung tritt zum 1. Januar 2019 in Kraft und ist 
bis zum 31.12.2021 befristet.“

Teil 1 Abschnitt 2, Fahrdienste

I. Die Anlage 23 zu den AVR wird wie folgt geändert:

1. In der Anlage 23 zu den AVR wird § 3 Abs. 1 Satz 6 
wie folgt gefasst:

„In den Jahren 2018 bis 2021 beträgt die Vergütung ab-
weichend von Satz 1 94,00 v.H. der festgelegten Vergü-
tung nach Vergütungsgruppe 11 Stufe 1 der jeweils gel-
tenden Regelvergütungstabelle in Anlage 3 zu den 
AVR.“

2. In der Anlage 23 zu den AVR wird ein neuer § 6 mit 
folgendem Inhalt eingefügt:

„§ 6 Neuausschreibungen für Beförderungsleistungen; 
Anwendung von Tarifverträgen

(1) Dienstgeber, die ab dem 15. Juni 2018 an einem Zu-
schlagsverfahren für Beförderungsleistungen teilneh-
men, können abweichend von § 3 den Dienstverträgen 
ihrer Mitarbeiter nach § 1 als Mindestinhalt das Entgelt 
nach § 2 der Anlage 5 des DRK-Reformtarifvertrages  
in der jeweils aktuell gültigen Fassung zugrunde legen.

(2) Auf Mitarbeiter, die bis zum 14. Juni 2018 eine Ver-
gütung nach § 3 erhalten haben, findet Abs. 1 für die 
Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Dienstver-
hältnisses keine Anwendung. Unterbrechungen des 
Dienstverhältnisses von bis zu einem Monat sind un-
schädlich.“
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3. Der bisherige § 6 wird zu § 7.

Teil 2 – Tarifrunde 2018

A. Mittlere Werte und Einmalzahlung 

Die nachfolgend festgelegten mittleren Werte für die 
Vergütungs- und Entgeltbestandteile sind bis zum 
31.08.2020 befristet.

Die im Tabellenanhang zu diesem Beschluss wiederge-
gebenen mittleren Vergütungs- und Entgeltwerte sind 
Teil dieses Beschlusses.

Die Regionalkommissionen können zur Umsetzung die-
ses Beschlusses Einmalzahlungen festlegen.

B. Änderungen in den Anlagen 31 bis 33 zu den AVR

I. Entgelttabellen der Anlagen 31 bis 33 zu den AVR 
und Einmalzahlungen

1. Die mittleren Werte in den Anhängen A, B und C der 
Anlage 31 zu den AVR werden

• zum 01.06.2018 wie aus Anhang 1,
• zum 01.01.2019 wie aus Anhang 2 und
• zum 01.01.2020 wie aus Anhang 3 ersichtlich   

gefasst.

Dabei werden die mittleren Werte der Entgeltgruppe P 
4 nach Anhang B der Anlage 31 zu den AVR gültig zum 
01.01.2019 unmittelbar (logische Sekunde) vor dem 3. 
Erhöhungsschritt wie folgt zusätzlich erhöht:

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

1,3 v.H. 1,3 v.H. 1,1 v.H. 0,9 v.H. 0,9 v.H. 0,9 v.H.

2. Es wird ein neuer § 12b in die Anlage 31 zu den AVR 
eingefügt:

„§ 12b Einmalzahlung 2018 
1Mitarbeiter in den Entgeltgruppen P 4 und P 6, die am 
1. Juni 2018 einen Anspruch auf Dienstbezüge (Vergü-
tung, Urlaubsvergütung oder Krankenbezüge) haben, 
erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 250,00 Euro 
(mittlerer Wert). 2Satz 1 gilt auch, sofern nur wegen der 
Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungsträgers 
Krankengeldzuschuss nicht bezahlt wird. 3Der An-
spruch nach Satz 1 besteht auch, wenn die Mitarbeiterin 
wegen Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 1 und 
Abs. 2 MuSchG am 1. Juni 2018 keine Dienstbezüge 
erhält. 4Anspruch auf Dienstbezüge ist auch der An-
spruch auf Entgeltfortzahlung aus Anlass der in § 10 
des Allgemeinen Teils genannten Ereignisse. 5§ 12a der 
Anlage 31 zu den AVR findet Anwendung. 6Die Einmal-
zahlung wird im Dezember 2018 fällig; scheidet ein 
Mitarbeiter nach dem 1. Juni 2018 aus, wird die Einmal-
zahlung im letzten Beschäftigungsmonat fällig.“

3. Die mittleren Werte in den Anhängen A, B und C der 
Anlage 32 zu den AVR werden

• zum 01.06.2018 wie aus Anhang 4,
• zum 01.01.2019 wie aus Anhang 5 und
• zum 01.01.2020 wie aus Anhang 6 ersichtlich 

gefasst.

Dabei werden die mittleren Werte der Entgeltgruppe P 
4 nach Anhang B der Anlage 32 zu den AVR gültig zum 
01.01.2019 unmittelbar (logische Sekunde) vor dem 3. 
Erhöhungsschritt wie folgt zusätzlich erhöht:

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

1,3 v.H. 1,3 v.H. 1,1 v.H. 0,9 v.H. 0,9 v.H. 0,9 v.H.

4. Es wird ein neuer § 12b in die Anlage 32 zu den AVR 
eingefügt:

„§ 12b Einmalzahlung 2018
1Mitarbeiter in den Entgeltgruppen P 4 und P 6, die am 
1. Juni 2018 einen Anspruch auf Dienstbezüge (Vergü-
tung, Urlaubsvergütung oder Krankenbezüge) haben, 
erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 250,00 Euro 
(mittlerer Wert). 2Satz 1 gilt auch, sofern nur wegen der 
Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungsträgers 
Krankengeldzuschuss nicht bezahlt wird. 3Der An-
spruch nach Satz 1 besteht auch, wenn die Mitarbeiterin 
wegen Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 1 und 
Abs. 2 MuSchG am 1. Juni 2018 keine Dienstbezüge 
erhält. 4Anspruch auf Dienstbezüge ist auch der An-
spruch auf Entgeltfortzahlung aus Anlass der in § 10 
des Allgemeinen Teils genannten Ereignisse. 5§ 12a der 
Anlage 32 zu den AVR findet Anwendung. 6Die Einmal-
zahlung wird im Dezember 2018 fällig; scheidet ein 
Mitarbeiter nach dem 1. Juni 2018 aus, wird die Einmal-
zahlung im letzten Beschäftigungsmonat fällig.“

5. Die mittleren Werte in Anhang A der Anlage 33 zu 
den AVR werden

• zum 01.06.2018 wie aus Anhang 7,
• zum 01.01.2019 wie aus Anhang 8 und
• zum 01.03.2020 wie aus Anhang 9 ersichtlich 

gefasst.

6. Es wird ein neuer § 12b in die Anlage 33 zu den AVR 
eingefügt:

„§ 12b Einmalzahlung 2018
1Mitarbeiter in den Entgeltgruppen S 2 bis S 4, die am 1. 
Juni 2018 einen Anspruch auf Dienstbezüge (Vergü-
tung, Urlaubsvergütung oder Krankenbezüge) haben, 
erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 250,00 Euro 
(mittlerer Wert). 2Satz 1 gilt auch, sofern nur wegen der 
Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungsträgers 
Krankengeldzuschuss nicht bezahlt wird. 3Der An-
spruch nach Satz 1 besteht auch, wenn die Mitarbeiterin 
wegen Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 1 und 
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Abs. 2 MuSchG am 1. Juni 2018 keine Dienstbezüge 
erhält. 4Anspruch auf Dienstbezüge ist auch der An-
spruch auf Entgeltfortzahlung aus Anlass der in § 10 
des Allgemeinen Teils genannten Ereignisse. 5§ 12a der 
Anlage 33 zu den AVR findet Anwendung. 6Die Einmal-
zahlung wird im Dezember 2018 fällig; scheidet ein 
Mitarbeiter nach dem 1. Juni 2018 aus, wird die Einmal-
zahlung im letzten Beschäftigungsmonat fällig.“

II. Garantiebeträge nach § 3 Anhang F i. V. m. § 14 Abs. 
4 a.F. der Anlage 31 zu den AVR

Die mittleren Werte der Garantiebeträge in § 14 Abs. 4 
der Anlage 31 a.F. werden 

• zum 01.06.2018 um 3,19 Prozent,
• zum 01.01.2019 um weitere 3,09 Prozent und 
• zum 01.01.2020 um weitere 1,06 Prozent er-

höht.

Daraus ergeben sich die folgenden neuen mittleren 
Werte:

Garantiebetrag

ab 1. Juni 

2018 

(+3,19%)

ab 1. Januar 

2019 

(+3,09%)

ab 1. Januar 

2020 

(+1,06%)

Entgeltgruppen 1 bis 8 60,86 € 62,74 € 63,41 €

Entgeltgruppen 9a bis 15 97,40 € 100,41 € 101,47 €

III. Garantiebeträge nach § 3 Anhang G i. V. m. § 14 
Abs. 4 a.F. der Anlage 32 zu den AVR

Die mittleren Werte der Garantiebeträge in § 14 Abs. 4 
der Anlage 32 a.F. werden 

• zum 01.06.2018 um 3,19 Prozent,
• zum 01.01.2019 um weitere 3,09 Prozent und 
• zum 01.01.2020 um weitere 1,06 Prozent er-

höht.

Daraus ergeben sich die folgenden neuen mittleren 
Werte:

Garantiebetrag

ab 1. Juni 

2018 

(+3,19%)

ab 1. Januar 

2019 

(+3,09%)

ab 1. Januar 

2020 

(+1,06%)

Entgeltgruppen 1 bis 8 60,86 € 62,74 € 63,41 €

Entgeltgruppen 9a bis 15 97,40 € 100,41 € 101,47 €

IV. Garantiebeträge in Anlage 33 zu den AVR

Die mittleren Werte der Garantiebeträge in § 13 Abs. 4 
der Anlage 33 zu den AVR werden

• zum 01.06.2018 um 3,19 Prozent,
• zum 01.01.2019 um weitere 3,09 Prozent und 
• zum 01.03.2020 um weitere 1,06 Prozent er-

höht.

Daraus ergeben sich die folgenden neuen mittleren 
Werte:

Garantiebetrag

ab 1. Juni 

2018 

(+3,19%)

ab 1. Januar 

2019 

(+3,09%)

ab 1. März  

2020 

(+1,06%)

Entgeltgruppen S 2 bis S 8b 60,86 € 62,74 € 63,41 €

Entgeltgruppen S 9 bis S 18 97,40 € 100,41 € 101,47 €

C. Jahressonderzahlung

I. Bemessungssätze Ost

In §§ 16 Abs. 3 der Anlagen 31 und 32 zu den AVR so-
wie in § 15 Abs. 3 der Anlage 33 zu den AVR beträgt 
der Bemessungssatz für die Jahressonderzahlung

• ab 1.1.2019 82 Prozent,
• ab 1.1.2020  88 Prozent,
• ab 1.1.2021  94 Prozent und
• ab 1.1.2022  100 Prozent.

II. Festschreibung der Jahressonderzahlung

In §§ 16 Abs. 2 der Anlagen 31 und 32 zu den AVR so-
wie in § 15 Abs. 2 der Anlage 33 zu den AVR wird die 
Anmerkung 2 zu Absatz 2 wie folgt gefasst:

„1Wegen der am 8.12.2016 vereinbarten Festschreibung 
der Jahressonderzahlung beträgt abweichend von Ab-
satz 2 Satz 1 der Bemessungssatz für die Jahressonder-
zahlung im 

Kalenderjahr 2018 2019

in den Entgelt-
gruppen 1 bis 8

79,51 v.H. 77,13 v.H.,

in den Entgelt-
gruppen 9a bis 12

70,28 v.H. 68,17 v.H. und

in den Entgelt-
gruppen 13 bis 15

51,78 v.H. 50,23 v.H.

2Ab dem Jahr 2020 gelten die in Absatz 2 Satz 1 ausge-
wiesenen Bemessungssätze.“

D. Änderung der mittleren Werte außerhalb der Anlage 
7 und der Anlagen 31 bis 33 zu den AVR

I. Vergütungstabelle in Anlage 3 zu den AVR

1. Die mittleren Werte der Anlage 3 zu den AVR wer-
den insgesamt um 7,88 Prozent erhöht. Und zwar

• zum 01.06.2018 um 3,19 Prozent,
• zum 01.01.2019 um weitere 3,09 Prozent und 
• zum 01.03.2020 um weitere 1,41 Prozent er-

höht.

Ausgangswert für die erste Erhöhung ist der mittlere 
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Wert gültig am 1.1.2018.
  
2. Es wird ein neuer Abschnitt IIb in die Anlage 1 zu 

den AVR eingefügt: 

„IIb Einmalzahlung 2018 
1Mitarbeiter in den Vergütungsgruppen 12 bis 6b, 
die am 1. Juni 2018 einen Anspruch auf Dienstbezü-
ge (Vergütung, Urlaubsvergütung oder Krankenbe-
züge) haben, erhalten eine Einmalzahlung in Höhe 
von 250,00 Euro (mittlerer Wert). 2Satz 1 gilt auch, 
sofern nur wegen der Höhe der Barleistungen des 
Sozialversicherungsträgers Krankengeldzuschuss 
nicht bezahlt wird. 3Der Anspruch nach Satz 1 be-
steht auch, wenn die Mitarbeiterin wegen Beschäfti-
gungsverboten nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 MuSchG 
am 1. Juni 2018 keine Dienstbezüge erhält. 4An-
spruch auf Dienstbezüge ist auch der Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung aus Anlass der in § 10 des Allge-
meinen Teils genannten Ereignisse. 5Abschnitt IIa 
der Anlage 1 zu den AVR findet Anwendung. 6Die 
Einmalzahlung wird im Dezember 2018 fällig; 
scheidet ein Mitarbeiter nach dem 1. Juni 2018 aus, 
wird die Einmalzahlung im letzten Beschäftigungs-
monat fällig.“

II. Weitere Vergütungsbestandteile

Die weiteren Vergütungsbestandteile werden

• zum 01.06.2018 um 3,19 Prozent,
• zum 01.01.2019 um weitere 3,09 Prozent und 
• zum 01.03.2020 um weitere 1,06 Prozent er-

höht.

Ausgangswert für die erste Erhöhung ist der mittlere 
Wert gültig am 1.1.2018. Daraus ergeben sich die nach-
folgend in den Punkten 1 bis 7 aufgeführten neuen mitt-
leren Werte.

1. Abschnitt IV der Anlage 1 zu den AVR

Bei Dozenten und Lehrkräften der Vergütungsgruppen 
2 bis 5b nach Ziffer VI der Anmerkungen zu den Tätig-
keitsmerkmalen der Anlage 2 zu den AVR wird die Re-
gelvergütung wie folgt gekürzt:

ab 1. Juni 2018 94,26 €

ab 1. Januar 2019 97,17 €

ab 1. März 2020 98,20 €

Bei Dozenten und Lehrkräften der Vergütungsgruppen 
5c bis 8 nach Ziffer VI der Anmerkungen zu den Tätig-
keitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1 bis 12 der 
Anlage 2 zu den AVR wird die Regelvergütung wie folgt 
gekürzt:

ab 1. Juni 2018 84,85 €

ab 1. Januar 2019 87,47 €

ab 1. März 2020 88,40 €

2. Abschnitt V Buchstabe C der Anlage 1 zu den AVR

Mitarbeiter, deren Dienstverhältnis vor dem 1. Juli 
2008 bestanden hat, erhalten für jedes berücksichti-
gungsfähige Kind eine Kinderzulage in Höhe von:

ab 1. Juni 2018 119,21 €

ab 1. Januar 2019 122,89 €

ab 1. März 2020 124,19 €

Die Kinderzulage erhöht sich ab dem 01.06.2018 nach 
folgender Tabelle für

Mitarbeiter nach 
den Vergütungs-
gruppen

für das erste zu 
berücksichtigen-
de Kind um

für jedes weitere 
zu berücksichti-
gende Kind um

VG 12, 11, 10 & 9 6,74 € 33,67 €

VG 9a 6,74 € 26,91 €

VG 8 6,74 € 20,20 €

Die Kinderzulage erhöht sich ab dem 01.01.2019 nach 
folgender Tabelle für

Mitarbeiter nach 
den Vergütungs-
gruppen

für das erste zu 
berücksichtigen-
de Kind um

für jedes weitere 
zu berücksichti-
gende Kind um

VG 12, 11, 10 & 9 6,95 € 34,71 €

VG 9a 6,95 € 27,74 €

VG 8 6,95 € 20,82 €

Die Kinderzulage erhöht sich ab dem 01.03.2020 nach 
folgender Tabelle für

Mitarbeiter nach 
den Vergütungs-
gruppen

für das erste zu 
berücksichtigen-
de Kind um

für jedes weitere 
zu berücksichti-
gende Kind um

VG 12, 11, 10 & 9 7,02 € 35,08 €

VG 9a 7,02 € 28,03 €

VG 8 7,02 € 21,04 €

3. Abschnitt XI Abs. (d) der Anlage 1 zu den AVR
Der Einsatzzuschlag im Rettungsdienst beträgt

ab 1. Juni 2018 20,36 €

ab 1. Januar 2019 20,99 €

ab 1. März 2020 21,21 €
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4. § 3 Abs. 2 der Anlage 1b zu den AVR

Die Zulage nach Abs. 1 beträgt monatlich:

Für Mitarbeiter der 
Vergütungsgruppen

ab 1. Juni 2018

1 bis 2 140,69 €

3 bis 5b 140,69 €

5c bis 12 134,00 €

Für Mitarbeiter der 
Vergütungsgruppen

ab 1. Januar 2019

1 bis 2 145,04 €

3 bis 5b 145,04 €

5c bis 12 138,14 €

Für Mitarbeiter der 
Vergütungsgruppen

ab 1. März 2020

1 bis 2 146,58 €

3 bis 5b 146,58 €

5c bis 12 139,60 €

5. Anlage 2d zu den AVR

Die Vergütungsgruppenzulage nach den Anmerkungen 
A bis F beträgt in Euro:
 

ab A B C D E F

1. Juni 
2018

109,63 € 131,57 € 145,29 € 160,88 € 134,07 € 178,52 €

1. Januar 
2019

113,02 € 135,64 € 149,78 € 165,85 € 138,21 € 184,04 €

1. März 
2020

114,22 € 137,08 € 151,37 € 167,61 € 139,68 € 185,99 €

6. § 1 Abs. 1 Satz 2 lit. e) und f) der Anlage 6a zu den 
AVR

e) für Arbeit zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr

ab 1. Juni 2018 1,61 €

ab 1. Januar 2019 1,66 €

ab 1. März 2020 1,68 €

f) für Arbeit an Samstagen in der Zeit von 13.00 Uhr bis 
20.00 Uhr 

ab 1. Juni 2018 0,80 €

ab 1. Januar 2019 0,82 €

ab 1. März 2020 0,83 €

7. § 7 Absatz 1 Buchstabe a) und Buchstabe b) der An-
lage 14 zu den AVR

Das Urlaubsgeld beträgt 

a) für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mitarbeiter der 
Vergütungsgruppen 1 bis 5b der Anlagen 2, 2d und 2e 
zu den AVR

ab 1. Juni 2018 317,53 €

ab 1. Januar 2019 327,34 €

ab 1. März 2020 330,81 €

b) für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mitarbeiter der 
Vergütungsgruppen 5c bis 12 der Anlagen 2, 2d und 2e 
zu den AVR

ab 1. Juni 2018 412,77 €

ab 1. Januar 2019 425,52 €

ab 1. März 2020 430,03 €

E. Änderungen in Anlage 7

I. Ausbildungsvergütungen

Die mittleren Werte der Anlage 7 werden

• zum 01.06.2018 um einen Festbetrag in Höhe 
von 50 Euro und

• zum 01.01.2019 um einen weiteren Festbetrag 
in Höhe von 50 Euro erhöht.

Ausgangswert für die erste Erhöhung ist jeweils der 
mittlere Wert gültig am 1.1.2018. Daraus ergeben sich 
die nachfolgend in den Punkten 1 bis 4 aufgeführten 
neuen mittleren Werte.

1. § 1 Abs. (a) Satz 2 Abschnitt B II der Anlage 7 zu 
den AVR

ab 1. Juni 2018

im ersten 
Ausbildungsjahr

1.090,69 Euro

im zweiten 
Ausbildungsjahr

1.152,07 Euro

im dritten 
Ausbildungsjahr

1.253,38 Euro

ab 1. Januar 2019

im ersten 
Ausbildungsjahr

1.140,69 Euro

im zweiten 
Ausbildungsjahr

1.202,07 Euro

im dritten 
Ausbildungsjahr

1.303,38 Euro
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2. § 1 Abs. (a) Satz 2 Abschnitt C II der Anlage 7 zu den 
AVR

ab 1. Juni 2018 1.014,91 Euro

ab 1. Januar 2019 1.064,91 Euro

3. § 1 Abs. (a) Satz 2 Abschnitt D der Anlage 7

ab 1. Juni 2018

1. Pharmazeutisch-tech-
nische Assistent/inn/en  

1.552,02 Euro 

2. Masseure und med. 
Bademeister/innen  

1.495,36 Euro

3. Sozialarbeiter/innen  1.776,21 Euro

4. Sozialpädagog/inn/en  1.776,21 Euro

5. Erzieher/innen  1.552,02 Euro 

6. Kinderpfleger/innen  1.495,36 Euro

7. Altenpfleger/innen  1.552,02 Euro 

8. Haus- und Familien-
pfleger/innen  

1.552,02 Euro

9. Heilerziehungshelfer/
innen

1.495,36 Euro

10. Heilerziehungspfle-
ger/innen

1.613,76 Euro 

11. Arbeitserzieher/innen  1.613,76 Euro 

12. Rettungsassistent/
inn/en  

1.495,36 Euro

ab 1. Januar 2019

1. Pharmazeutisch-tech-
nische Assistent/inn/en  

1.602,02 Euro 

2. Masseure und med. 
Bademeister/innen  

1.545,36 Euro

3. Sozialarbeiter/innen  1.826,21 Euro

4. Sozialpädagog/inn/en  1.826,21 Euro

5. Erzieher/innen  1.602,02 Euro 

6. Kinderpfleger/innen  1.545,36 Euro

7. Altenpfleger/innen  1.602,02 Euro 

8. Haus- und Familien-
pfleger/innen  

1.602,02 Euro

9. Heilerziehungshelfer/
innen

1.545,36 Euro

10. Heilerziehungspfle-
ger/innen

1.663,76 Euro 

11. Arbeitserzieher/innen  1.663,76 Euro 

12. Rettungsassistent/
inn/en  

1.545,36 Euro

4. § 1 Abs. 1 Satz 2 Abschnitt E der Anlage 7 zu den 
AVR

ab 1. Juni 2018

im ersten 
Ausbildungsjahr

968,26 Euro

im zweiten 
Ausbildungsjahr  

1.018,20 Euro

im dritten 
Ausbildungsjahr

1.064,02 Euro

im vierten 
Ausbildungsjahr

1.127,59 Euro

 ab 1. Januar 2019

im ersten 
Ausbildungsjahr

1.018,26 Euro

im zweiten 
Ausbildungsjahr  

       1.068,20 Euro

im dritten 
Ausbildungsjahr

1.114,02 Euro

im vierten 
Ausbildungsjahr

1.177,59 Euro

II. Anästhesietechnische Assistenten / Notfallsanitäter

1. In der Anlage 7 B II wird der Geltungsbereich wie 
folgt gefasst:

„Diese Ordnung gilt für die Schüler, die nach Maß-
gabe des Krankenpflegegesetzes vom 16. Juli 2003 
(Bundesgesetzblatt I Seite 1442), des Hebammenge-
setzes vom 4. Juni 1985 (Bundesgesetzblatt I, Seite 
1690), des Notfallsanitätergesetzes vom 22. Mai 
2013 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1348) oder der 
Empfehlung der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft (DKG) für Ausbildung und Prüfung von Ope-
rationstechnischen und Anästhesietechnischen As-
sistenten in der jeweils geltenden Fassung in Schulen 
an Krankenhäusern, Altenpflegeschulen oder Schu-
len/Berufsfachschulen für Notfallsanitäter sowie 
Operationstechnische und Anästhesietechnische 
Assistenten ausgebildet werden.“

2. Die Anmerkung zum Geltungsbereich der Anlage 
7 B II wird um folgenden Satz 2 ergänzt:

„Für Auszubildende zu Anästhesietechnischen As-
sistenten findet der Abschnitt erstmalig Anwendung, 
wenn die Ausbildung ab dem 01.07.2018 begonnen 
wird oder der Wechsel in das nächste Ausbildungs-
jahr erfolgt.“

3. § 12 der Anlage 7 B II entfällt.

F. Anlage 17a zu den AVR - Altersteilzeit
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I. § 1 Abs. 2 der Anlage 17 a zu den AVR wird wie folgt 
gefasst:

„Diese Regelung gilt für Mitarbeiter, die bis zum 31. 
Dezember 2021 die jeweiligen Voraussetzungen die-
ser Regelung erfüllen und deren Altersteilzeitdienst-
verhältnis oder deren flexible Altersarbeitszeit vor 
dem 1. Januar 2022 begonnen hat.“

II. § 1 Abs. 2 der Anlage 17 a zu den AVR wird ein neu-
er Abs. 3 mit folgendem Inhalt angefügt:

„In Einrichtungen mit weniger als 40 Mitarbeitern 
kann ein Altersteilzeitdienstverhältnis vereinbart 
werden. Ein Anspruch nach § 4 besteht nicht.“

G. Änderungen im Allgemeinen Teil zu den AVR

I. § 19 AT zu den AVR wird wie folgt geändert:

1. In § 19 Abs. 2 werden die Sätze 2 und 3 ersatzlos 
gestrichen.

2. Es wird ein neuer § 19 Absatz 2a eingefügt mit 
folgendem Wortlaut:

„(2a) 1Beantragt der Mitarbeiter eine Altersrente im 
Sinne des § 33 Abs. 2 SGB VI für einen Zeitpunkt, 
in dem er die Regelaltersgrenze (§ 35 Satz 2 SGB VI 
i.V.m. § 235 SGB VI) noch nicht erreicht, soll er dem 
Dienstgeber die Antragstellung rechtzeitig anzei-
gen. 2In diesem Fall soll das Dienstverhältnis mit 
dem Ablauf des Tages vor dem in dem Rentenbe-
scheid des Rentenversicherungsträgers der gesetzli-
chen Rentenversicherung festgestellten Tag des Ren-
tenbeginns durch Abschluss eines 
Auflösungsvertrages beendet werden. 3Erfolgt die 
Gewährung der Rente durch den Träger der Renten-
versicherung rückwirkend, soll das Dienstverhältnis 
durch Auflösungsvertrag zum Monatsletzten des 
Monats des Zugang des Rentenbescheids beendet 
werden. 4Hat der Mitarbeiter eine Teilrente i.S.d. § 
42 Abs. 2 SGB VI beantragt oder soll eine Teilrente 
durch Hinzuverdienstanrechnung i.S.d. § 34 Abs. 2 
f. SGB VI erreicht werden, kann auf Antrag des Mit-
arbeiters, sofern die Hinzuverdienstgrenzen ansons-
ten überschritten würden, statt einer Beendigung 
des Dienstverhältnisses eine Verringerung der Ar-
beitszeit vereinbart werden.“

3. § 19 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Das Dienstverhältnis endet, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf, mit Ablauf des Monats, in dem 
der Mitarbeiter das Alter der Regelaltersgrenze (§ 
35 Satz 2 SGB VI i.V.m. § 235 SGB VI) vollendet.“

4. § 19 Absätze 5 und 6 werden durch folgenden 
neuen Absatz 5 ersetzt:

„(5) 1Endet das Dienstverhältnis nach Absatz 3 mit 
Erreichen der Regelaltersgrenze, so können Dienst-
geber und Mitarbeiter während des Dienstverhält-
nisses durch schriftliche Vereinbarung den Beendi-
gungszeitpunkt, ggf. auch mehrfach, hinausschieben. 
2Erfolgt die erstmalige Vereinbarung über die Fort-
setzung des Dienstverhältnisses erst nach Erreichen 
der Regelaltersgrenze des Mitarbeiters, soll das 
Dienstverhältnis verändert fortgesetzt werden oder 
erfolgt die Einstellung des Mitarbeiters erst nach 
dessen Erreichen der Regelaltersgrenze, kann auf 
schriftlichen Antrag des Mitarbeiters das Dienstver-
hältnis befristet werden. 3Sofern die Befristung we-
gen der Personal- und Nachwuchsplanungen des 
Dienstgebers erfolgt, werden diese dem Mitarbeiter 
in angemessener Form schriftlich mitgeteilt. 4Eine 
Befristung im Sinn der Sätze 2 und 3 setzt den Be-
zug einer Altersrente als Vollrente oder den An-
spruch des Mitarbeiters auf eine solche Rente vor-
aus.“

H. Ergänzende Regelungen 

Der Zusatzurlaub bei Wechselschichtarbeit wird zum 1. 
Januar 2019, zum 1. Januar 2020 und zum 1. Januar 
2021 jeweils um einen zusätzlichen Urlaubstag bei ent-
sprechender Veränderung der Höchstgrenzen erhöht. 
Zusätzlich werden 2022 die Höchstgrenzen um einen 
weiteren Urlaubstag erhöht.
Nach dem 1. Juni 2018 erfolgende Änderungen im 
TVöD-VKA (BT-K) zu Zusatzurlaub für Wechsel-
schichtarbeit und Erhöhung der Urlaubshöchstgrenzen 
werden für den Geltungsbereich der AVR (Anlage 31 zu 
den AVR) in der auf die Änderungen folgenden Sitzung 
der Bundeskommission  beschlossen.

Nach Veröffentlichung der Gesetzesänderungen zur 
Krankenhausfinanzierung (Refinanzierung der Perso-
nalkosten in der Pflege) werden die beiden Seiten der 
Bundeskommission über folgende Themen Verhandlun-
gen aufnehmen: 

- Einrechnung der Pausenzeiten in die Arbeitszeit bei
 Wechselschicht 
- Entstehung von Überstundenzuschlägen für Teil-

zeitbeschäftigte bei Wechselschichtarbeit.

I. Anlage 2-Reform und zukünftige Verhandlungen 
über allgemeine Vergütungserhöhungen

Bis zu einer umsetzenden Beschlussfassung der Anlage 
2-Reform finden keine Verhandlungen der Bundeskom-
mission zur nächsten Tarifrunde über allgemeine Ver-
gütungserhöhungen statt. Ausgenommen hiervon ist die 
nächste Verhandlung zu Anlage 30 zu den AVR.
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Teil 3 – Inkrafttreten

Der Beschluss tritt zum 1. Juni 2018 in Kraft. Abweichend davon tritt Teil 1 Abschnitt 1 (Betreuungskräfte) dieses 
Beschlusses zum 1. Januar 2019 in Kraft.

Anhang

Regelvergütung und Tabellenentgelte
(Mittlere Werte)

in den Richtlinien für Arbeitsverträge 
in den Einrichtungen

des Deutschen Caritasverbandes e. V.

ab 1. Juni 2018

Anhang 1

Anlage 31 – Tabellenentgelt Anhang A
ab 1. Juni 2018

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1   Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4   Stufe 5   Stufe 6  

EG 15 4.584,49 € 5.000,77 € 5.260,14 € 5.840,78 € 6.339,54 € 6.667,67 €

EG 14 4.151,65 € 4.528,23 € 4.841,03 € 5.245,42 € 5.788,30 € 6.119,17 €

EG 13 3.827,03 € 4.196,02 € 4.479,41 € 4.893,73 € 5.433,88 € 5.683,28 €

EG 12 3.430,90 € 3.796,05 € 4.276,90 € 4.741,63 € 5.315,77 € 5.578,27 €

EG 11 3.312,60 € 3.656,01 € 3.941,33 € 4.311,77 € 4.836,69 € 5.099,20 €

EG 10 3.194,27 € 3.497,22 € 3.775,33 € 4.064,56 € 4.501,99 € 4.620,12 €

EG 9c 3.099,42 € 3.349,91 € 3.637,10 € 3.888,65 € 4.214,62 € 4.392,69 €

EG 9b 2.865,63 € 3.126,71 € 3.273,66 € 3.685,60 € 3.975,34 € 4.245,23 €

Anlage 31 – Tabellenentgelt Anhang B
ab 1. Juni 2018

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1   Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4   Stufe 5   Stufe 6  

P 16  4.168,28 € 4.314,41 € 4.786,24 € 5.336,25 € 5.578,86 €

P 15  4.078,76 € 4.212,48 € 4.546,81 € 4.946,92 € 5.099,73 €

P 14  3.980,08 € 4.110,58 € 4.436,82 € 4.880,06 € 4.960,94 €

P 13  3.881,41 € 4.008,67 € 4.326,80 € 4.556,52 € 4.615,83 €

P 12  3.684,03 € 3.804,83 € 4.106,80 € 4.292,29 € 4.378,57 €

P 11  3.486,68 € 3.601,00 € 3.886,80 € 4.076,60 € 4.162,88 €

P 10  3.289,33 € 3.397,17 € 3.699,14 € 3.844,73 € 3.936,40 € 

P 9  3.127,55 € 3.289,33 € 3.397,17 € 3.602,07 € 3.688,35 €
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P 8  2.877,66 € 3.017,88 € 3.197,65 € 3.342,85 € 3.544,22 €

P 7  2.711,98 € 2.877,66 € 3.132,57 € 3.260,00 € 3.391,28 €

P 6 2.273,18 € 2.431,68 € 2.584,55 € 2.909,53 € 2.992,37 € 3.145,28 €

P 4 2.178,92 € 2.241,17 € 2.286,50 € 2.320,81 € 2.345,03 € 2.381,36 €

Anhang 2

Anlage 31 – Tabellenentgelt Anhang A
ab 1. Januar 2019

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1   Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4   Stufe 5   Stufe 6  

EG 15 4.788,35 € 5.141,23 € 5.481,38 € 6.004,84 € 6.517,61 € 6.854,95 €

EG 14 4.335,98 € 4.655,42 € 5.025,89 € 5.451,94 € 5.950,88 € 6.293,73 €

EG 13 3.996,72 € 4.335,42 € 4.685,32 € 5.093,03 € 5.586,51 € 5.842,91 €

EG 12 3.582,23 € 3.956,45 € 4.407,89 € 4.890,86 € 5.465,08 € 5.734,95 €

EG 11 3.457,10 € 3.803,91 € 4.119,43 € 4.477,63 € 4.972,55 € 5.242,43 €

EG 10 3.331,93 € 3.613,93 € 3.915,01 € 4.238,32 € 4.628,44 € 4.749,89 €

EG 9c 3.233,21 € 3.480,40 € 3.750,80 € 4.026,57 € 4.337,53 € 4.545,92 €

EG 9b 3.020,16 € 3.258,72 € 3.403,99 € 3.824,85 € 4.085,40 € 4.370,07 €

Anlage 31 – Tabellenentgelt Anhang B
ab 1. Januar 2019

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1   Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4   Stufe 5   Stufe 6  

P 16  4.305,57 € 4.456,51 € 4.943,88 € 5.512,01 € 5.762,61 €

P 15  4.213,10 € 4.351,23 € 4.696,57 € 5.109,85 € 5.267,70 €

P 14  4.111,17 € 4.245,97 € 4.582,95 € 5.040,79 € 5.124,34 €

P 13  4.009,25 € 4.140,70 € 4.469,31 € 4.706,60 € 4.767,86 €

P 12  3.805,37 € 3.930,15 € 4.242,07 € 4.433,67 € 4.522,79 €

P 11  3.601,52 € 3.719,60 € 4.014,82 € 4.210,87 € 4.299,99 €

P 10  3.397,67 € 3.509,06 € 3.820,98 € 3.971,36 € 4.066,05 €

P 9  3.230,56 € 3.397,67 € 3.509,06 € 3.720,71 € 3.809,83 €

P 8  2.972,44 € 3.117,28 € 3.302,97 € 3.452,95 € 3.660,96 €

P 7  2.801,30 € 2.972,44 € 3.235,75 € 3.367,37 € 3.502,98 €

P 6 2.353,39 € 2.511,84 € 2.669,68 € 3.005,36 € 3.090,93 € 3.248,88 €

P 4 2.259,16 € 2.316,19 € 2.361,81 € 2.397,25 € 2.422,26 € 2.459,79 €
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Anhang 3

Anlage 31 – Tabellenentgelt Anhang A
ab 1. Januar 2020

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1   Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4   Stufe 5   Stufe 6  

EG 15 4.860,31 €   5.190,81 €   5.559,47 €   6.062,74 €   6.580,45 €   6.921,06 € 

EG 14 4.401,04 €   4.700,31 €   5.091,13 €   5.524,82 €   6.008,27 €   6.355,34 € 

EG 13 4.056,62 €   4.384,61 €   4.757,99 €   5.163,37 €   5.640,38 €   5.899,26 € 

EG 12 3.635,65 €   4.013,07 €   4.454,13 €   4.943,53 €   5.517,78 €   5.790,26 € 

EG 11 3.508,11 €   3.856,11 €   4.182,29 €   4.536,17 €   5.020,49 €   5.292,98 € 

EG 10 3.380,51 €   3.655,13 €   3.964,32 €   4.299,65 €   4.673,08 €   4.795,69 € 

EG 9c 3.280,42 €   3.526,45 €   3.790,94 €   4.075,26 €   4.380,90 €   4.600,00 € 

EG 9b 3.074,70 €   3.305,30 €   3.450,00 €   3.874,00 €   4.124,25 €   4.414,13 € 

Anlage 31 – Tabellenentgelt Anhang B
ab 1. Januar 2020

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1   Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4   Stufe 5   Stufe 6  

P 16    4.350,53 €   4.503,05 €   4.995,51 €   5.569,57 €   5.822,79 € 

P 15    4.257,10 €   4.396,67 €   4.745,61 €   5.163,22 €   5.322,71 € 

P 14    4.154,10 €   4.290,31 €   4.630,81 €   5.093,43 €   5.177,85 € 

P 13    4.051,12 €   4.183,94 €   4.515,99 €   4.755,75 €   4.817,65 € 

P 12    3.845,11 €   3.971,19 €   4.286,37 €   4.479,97 €   4.570,02 € 

P 11    3.639,13 €   3.758,45 €   4.056,75 €   4.254,84 €   4.344,90 € 

P 10    3.433,15 €   3.545,70 €   3.860,88 €   4.012,84 €   4.108,51 € 

P 9    3.264,30 €   3.433,15 €   3.545,70 €   3.759,57 €   3.849,62 € 

P 8    3.003,48 €   3.149,83 €   3.337,47 €   3.489,01 €   3.699,19 € 

P 7    2.830,56 €   3.003,48 €   3.269,54 €   3.402,54 €   3.539,56 € 

P 6 2.367,67 €   2.538,09 €   2.697,56 €   3.036,75 €   3.123,21 €   3.282,80 € 

P 4 2.315,15 € 2.371,18 € 2.412,72 € 2.444,08 € 2.469,59 € 2.507,85 €

Anlage 31 – Stundenentgelttabellen Anhang C

Entgeltgruppe AVR 2018 (+3,19%) AVR 2019 (+3,09%) AVR 2020 (+1,06%)

EG 15 29,42 € 30,33 € 30,65 €

EG 14 27,07 € 27,91 € 28,21 €

EG 13 25,85 € 26,65 € 26,93 €

EG 12 24,54 € 25,30 € 25,57 €

EG 11 22,36 € 23,05 € 23,29 €
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EG 10 20,62 € 21,26 € 21,49 €

EG 9c 20,37 € 21,00 € 21,22 €

EG 9b 19,44 € 20,04 € 20,25 €

Entgeltgruppe AVR 2018 (+3,19%) AVR 2019 (+3,09%) AVR 2020 (+1,06%)

P 16 26,59 € 27,41 € 27,70 €

P 15 24,84 € 25,61 € 25,88 €

P 14 23,48 € 24,21 € 24,47 €

P 13 21,99 € 22,67 € 22,91 €

P 12 21,17 € 21,82 € 22,05 €

P 11 20,42 € 21,05 € 21,27 €

P 10 19,49 € 20,09 € 20,30 €

P 9 19,19 € 19,78 € 19,99 €

P 8 18,34 € 18,91 € 19,11 €

P 7 17,57 € 18,11 € 18,30 €

P 6 16,27 € 16,77 € 16,95 €

P 4 13,76 € 14,19 € 14,34 €

Garantiebeträge in § 14 Abs. 4 der Anlage 31 a.F.

Garantiebetrag ab 1. Juni 2018 (+3,19%) ab 1. Januar 2019 
(+3,09%)

ab 1. Januar 2020 
(+1,06%)

Entgeltgruppen 1 bis 8 60,86 € 62,74 € 63,41 €

Entgeltgruppen 9a bis 15 97,40 € 100,41 € 101,47 €

Anhang 4

Anlage 32 – Tabellenentgelt Anhang A
ab 1. Juni 2018

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1   Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4   Stufe 5   Stufe 6  

EG 15 4.584,49 € 5.000,77 € 5.260,14 € 5.840,78 € 6.339,54 € 6.667,67 €

EG 14 4.151,65 € 4.528,23 € 4.841,03 € 5.245,42 € 5.788,30 € 6.119,17 €

EG 13 3.827,03 € 4.196,02 € 4.479,41 € 4.893,73 € 5.433,88 € 5.683,28 €

EG 12 3.430,90 € 3.796,05 € 4.276,90 € 4.741,63 € 5.315,77 € 5.578,27 €

EG 11 3.312,60 € 3.656,01 € 3.941,33 € 4.311,77 € 4.836,69 € 5.099,20 €

EG 10 3.194,27 € 3.497,22 € 3.775,33 € 4.064,56 € 4.501,99 € 4.620,12 €

EG 9c 3.099,42 € 3.349,91 € 3.637,10 € 3.888,65 € 4.214,62 € 4.392,69 €

EG 9b 2.865,63 € 3.126,71 € 3.273,66 € 3.685,60 € 3.975,34 € 4.245,23 €
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Anlage 32 – Tabellenentgelt Anhang B
ab 1. Juni 2018

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1   Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4   Stufe 5   Stufe 6  

P 16  4.168,28 € 4.314,41 € 4.786,24 € 5.336,25 € 5.578,86 €

P 15  4.078,76 € 4.212,48 € 4.546,81 € 4.946,92 € 5.099,73 €

P 14  3.980,08 € 4.110,58 € 4.436,82 € 4.880,06 € 4.960,94 €

P 13  3.881,41 € 4.008,67 € 4.326,80 € 4.556,52 € 4.615,83 €

P 12  3.684,03 € 3.804,83 € 4.106,80 € 4.292,29 € 4.378,57 €

P 11  3.486,68 € 3.601,00 € 3.886,80 € 4.076,60 € 4.162,88 €

P 10  3.289,33 € 3.397,17 € 3.699,14 € 3.844,73 € 3.936,40 €

P 9  3.127,55 € 3.289,33 € 3.397,17 € 3.602,07 € 3.688,35 €

P 8  2.877,66 € 3.017,88 € 3.197,65 € 3.342,85 € 3.544,22 €

P 7  2.711,98 € 2.877,66 € 3.132,57 € 3.260,00 € 3.391,28 €

P 6 2.273,18 € 2.431,68 € 2.584,55 € 2.909,53 € 2.992,37 € 3.145,28 €

P 4 2.178,92 € 2.241,17 € 2.286,50 € 2.320,81 € 2.345,03 € 2.381,36 €

Anhang 5

Anlage 32 – Tabellenentgelt Anhang A
ab 1. Januar 2019

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1   Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4   Stufe 5   Stufe 6  

EG 15 4.788,35 € 5.141,23 € 5.481,38 € 6.004,84 € 6.517,61 € 6.854,95 €

EG 14 4.335,98 € 4.655,42 € 5.025,89 € 5.451,94 € 5.950,88 € 6.293,73 €

EG 13 3.996,72 € 4.335,42 € 4.685,32 € 5.093,03 € 5.586,51 € 5.842,91 €

EG 12 3.582,23 € 3.956,45 € 4.407,89 € 4.890,86 € 5.465,08 € 5.734,95 €

EG 11 3.457,10 € 3.803,91 € 4.119,43 € 4.477,63 € 4.972,55 € 5.242,43 €

EG 10 3.331,93 € 3.613,93 € 3.915,01 € 4.238,32 € 4.628,44 € 4.749,89 €

EG 9c 3.233,21 € 3.480,40 € 3.750,80 € 4.026,57 € 4.337,53 € 4.545,92 €

EG 9b 3.020,16 € 3.258,72 € 3.403,99 € 3.824,85 € 4.085,40 € 4.370,07 €
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Anlage 32 – Tabellenentgelt Anhang B
ab 1. Januar 2019

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1   Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4   Stufe 5   Stufe 6  

P 16  4.305,57 € 4.456,51 € 4.943,88 € 5.512,01 € 5.762,61 €

P 15  4.213,10 € 4.351,23 € 4.696,57 € 5.109,85 € 5.267,70 €

P 14  4.111,17 € 4.245,97 € 4.582,95 € 5.040,79 € 5.124,34 €

P 13  4.009,25 € 4.140,70 € 4.469,31 € 4.706,60 € 4.767,86 €

P 12  3.805,37 € 3.930,15 € 4.242,07 € 4.433,67 € 4.522,79 €

P 11  3.601,52 € 3.719,60 € 4.014,82 € 4.210,87 € 4.299,99 €

P 10  3.397,67 € 3.509,06 € 3.820,98 € 3.971,36 € 4.066,05 €

P 9  3.230,56 € 3.397,67 € 3.509,06 € 3.720,71 € 3.809,83 €

P 8  2.972,44 € 3.117,28 € 3.302,97 € 3.452,95 € 3.660,96 €

P 7  2.801,30 € 2.972,44 € 3.235,75 € 3.367,37 € 3.502,98 €

P 6 2.353,39 € 2.511,84 € 2.669,68 € 3.005,36 € 3.090,93 € 3.248,88 €

P 4 2.259,16 € 2.316,19 € 2.361,81 € 2.397,25 € 2.422,26 € 2.459,79 €

Anhang 6

Anlage 32 – Tabellenentgelt Anhang A
ab 1. Januar 2020

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1   Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4   Stufe 5   Stufe 6  

EG 15 4.860,31 € 5.190,81 €   5.559,47 €   6.062,74 €   6.580,45 €   6.921,06 € 

EG 14 4.401,04 € 4.700,31 €   5.091,13 €   5.524,82 €   6.008,27 €   6.355,34 € 

EG 13 4.056,62 €   4.384,61 €   4.757,99 €   5.163,37 €   5.640,38 €   5.899,26 € 

EG 12 3.635,65 €   4.013,07 €   4.454,13 €   4.943,53 €   5.517,78 €   5.790,26 € 

EG 11 3.508,11 €   3.856,11 €   4.182,29 €   4.536,17 €   5.020,49 €   5.292,98 € 

EG 10 3.380,51 €   3.655,13 €   3.964,32 €   4.299,65 €   4.673,08 €   4.795,69 € 

EG 9c 3.280,42 €   3.526,45 €   3.790,94 €   4.075,26 €   4.380,90 €   4.600,00 € 

EG 9b 3.074,70 €   3.305,30 €   3.450,00 €   3.874,00 €   4.124,25 €   4.414,13 € 
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Anlage 32 – Tabellenentgelt Anhang B
ab 1. Januar 2020

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1   Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4   Stufe 5   Stufe 6  

P 16    4.350,53 €   4.503,05 €   4.995,51 €   5.569,57 €   5.822,79 € 

P 15    4.257,10 €   4.396,67 €   4.745,61 €   5.163,22 €   5.322,71 € 

P 14    4.154,10 €   4.290,31 €   4.630,81 €   5.093,43 €   5.177,85 € 

P 13    4.051,12 €   4.183,94 €   4.515,99 €   4.755,75 €   4.817,65 € 

P 12    3.845,11 €   3.971,19 €   4.286,37 €   4.479,97 €   4.570,02 € 

P 11    3.639,13 €   3.758,45 €   4.056,75 €   4.254,84 €   4.344,90 € 

P 10    3.433,15 €   3.545,70 €   3.860,88 €   4.012,84 €   4.108,51 € 

P 9    3.264,30 €   3.433,15 €   3.545,70 €   3.759,57 €   3.849,62 € 

P 8    3.003,48 €   3.149,83 €   3.337,47 €   3.489,01 €   3.699,19 € 

P 7    2.830,56 €   3.003,48 €   3.269,54 €   3.402,54 €   3.539,56 € 

P 6 2.367,67 €   2.538,09 €   2.697,56 €   3.036,75 €   3.123,21 €   3.282,80 € 

P 4 2.315,15 € 2.371,18 € 2.412,72 € 2.444,08 € 2.469,59 € 2.507,85 €

Anlage 32 – Stundenentgelttabellen Anhang C

Entgeltgruppe AVR 2018 (+3,19%) AVR 2019 (+3,09%) AVR 2020 (+1,06%)

EG 15 29,42 € 30,33 € 30,65 €

EG 14 27,07 € 27,91 € 28,21 €

EG 13 25,85 € 26,65 € 26,93 €

EG 12 24,54 € 25,30 € 25,57 €

EG 11 22,36 € 23,05 € 23,29 €

EG 10 20,62 € 21,26 € 21,49 €

EG 9c 20,37 € 21,00 € 21,22 €

EG 9b 19,44 € 20,04 € 20,25 €
  

Entgeltgruppe AVR 2018 (+3,19%) AVR 2019 (+3,09%) AVR 2020 (+1,06%)

P 16 26,59 € 27,41 € 27,70 €

P 15 24,84 € 25,61 € 25,88 €

P 14 23,48 € 24,21 € 24,47 €

P 13 21,99 € 22,67 € 22,91 €

P 12 21,17 € 21,82 € 22,05 €

P 11 20,42 € 21,05 € 21,27 €

P 10 19,49 € 20,09 € 20,30 €

P 9 19,19 € 19,78 € 19,99 €

P 8 18,34 € 18,91 € 19,11 €

P 7 17,57 € 18,11 € 18,30 €

P 6 16,27 € 16,77 € 16,95 €

P 4 13,76 € 14,19 € 14,34 €
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Garantiebeträge in § 14 Abs. 4 der Anlage 32 a.F.

Garantiebetrag ab 1. Juni 2018 (+3,19%) ab 1. Januar 2019 
(+3,09%)

ab 1. Januar 2020 
(+1,06%)

Entgeltgruppen 1 bis 8 60,86 € 62,74 € 63,41 €

Entgeltgruppen 9a bis 15 97,40 € 100,41 € 101,47 €

Anhang 7

Anlage 33 – Tabellenentgelt Anhang A
ab 1. Juni 2018

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1   Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4   Stufe 5   Stufe 6  

S 18 3.733,74 € 3.847,26 € 4.343,71 € 4.716,01 € 5.274,49 € 5.615,77 €

S 17 3.391,53 € 3.692,14 € 4.095,47 € 4.343,71 € 4.840,10 € 5.131,76 €

S 16 3.311,26 € 3.611,48 € 3.884,50 € 4.219,58 € 4.591,90 € 4.815,29 €

S 15 3.187,77 € 3.474,93 € 3.723,18 € 4.008,62 € 4.467,80 € 4.666,35 €

S 14 3.171,02 € 3.439,30 € 3.715,15 € 3.995,76 € 4.306,04 € 4.523,21 €

S 13 3.117,30 € 3.352,84 € 3.661,11 € 3.909,30 € 4.219,58 € 4.374,70 €

S 12 3.074,50 € 3.343,35 € 3.638,92 € 3.899,53 € 4.222,22 € 4.358,74 €

S 11b 2.994,79 € 3.295,80 € 3.453,43 € 3.850,57 € 4.160,84 € 4.347,00 €

S 11a 2.933,26 € 3.232,36 € 3.388,98 € 3.785,22 € 4.095,47 € 4.281,63 €

S 10 2.800,73 € 3.090,13 € 3.234,84 € 3.663,92 € 4.011,69 € 4.297,33 €

S 9 2.723,92 € 2.982,65 € 3.220,39 € 3.566,21 € 3.890,41 € 4.138,97 €

S 8b 2.723,92 € 2.982,65 € 3.220,39 € 3.566,21 € 3.890,41 € 4.138,97 €

S 8a 2.685,14 € 2.917,80 € 3.123,13 € 3.317,66 € 3.506,77 € 3.703,99 €

S 7 2.620,66 € 2.840,76 € 3.033,56 € 3.226,32 € 3.370,93 € 3.586,65 €

S 6 nicht besetzt

S 5 nicht besetzt

S 4 2.481,17 € 2.714,24 € 2.882,94 € 2.997,41 € 3.105,85 € 3.274,79 €

S 3 2.321,05 € 2.553,99 € 2.716,05 € 2.864,86 € 2.932,94 € 3.014,27 €

S 2 2.182,40 € 2.293,44 € 2.375,39 € 2.467,05 € 2.563,43 € 2.659,84 €
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Anhang 8

Anlage 33 – Tabellenentgelt Anhang A
ab 1. Januar 2019

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1   Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4   Stufe 5   Stufe 6  

S 18 3.856,63 € 3.963,34 € 4.474,77 € 4.858,30 € 5.433,63 € 5.785,20 €

S 17 3.531,38 € 3.803,54 € 4.219,03 € 4.474,77 € 4.986,13 € 5.286,59 €

S 16 3.452,63 € 3.720,44 € 4.001,70 € 4.346,89 € 4.730,45 € 4.960,57 €

S 15 3.322,52 € 3.579,77 € 3.835,51 € 4.129,57 € 4.602,60 € 4.807,14 €

S 14 3.292,62 € 3.543,07 € 3.827,24 € 4.116,32 € 4.435,96 € 4.659,68 €

S 13 3.216,63 € 3.454,00 € 3.771,57 € 4.027,25 € 4.346,89 € 4.506,69 €

S 12 3.198,66 € 3.444,22 € 3.748,71 € 4.017,18 € 4.349,61 € 4.490,25 €

S 11b 3.143,77 € 3.395,24 € 3.557,62 € 3.966,75 € 4.286,38 € 4.478,16 €

S 11a 3.082,25 € 3.329,88 € 3.491,23 € 3.899,43 € 4.219,03 € 4.410,81 €

S 10 2.887,27 € 3.185,62 € 3.334,80 € 3.777,14 € 4.135,65 € 4.430,12 €

S 9 2.848,64 € 3.072,64 € 3.317,55 € 3.673,81 € 4.007,79 € 4.263,85 €

S 8b 2.848,64 € 3.072,64 € 3.317,55 € 3.673,81 € 4.007,79 € 4.263,85 €

S 8a 2.792,04 € 3.005,83 € 3.217,36 € 3.417,76 € 3.612,57 € 3.815,74 €

S 7 2.719,99 € 2.926,47 € 3.125,09 € 3.323,66 € 3.472,64 € 3.694,86 €

S 6 nicht besetzt

S 5 nicht besetzt

S 4 2.592,92 € 2.796,13 € 2.969,92 € 3.087,85 € 3.199,56 € 3.373,59 €

S 3 2.436,27 € 2.631,05 € 2.798,00 € 2.951,30 € 3.021,43 € 3.105,22 €

S 2 2.258,49 € 2.369,54 € 2.451,65 € 2.541,48 € 2.640,77 € 2.740,09 €

Anhang 9

Anlage 33 – Tabellenentgelt Anhang A
ab 1. März 2020

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1   Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4   Stufe 5   Stufe 6  

S 18 3.900,00 €   4.004,30 €   4.521,02 €   4.908,52 €   5.489,79 €   5.845,01 € 

S 17 3.580,74 €   3.842,85 €   4.262,65 €   4.521,02 €   5.037,68 €   5.341,24 € 

S 16 3.502,52 €   3.758,90 €   4.043,07 €   4.391,82 €   4.779,34 €   5.011,85 € 

S 15 3.370,09 €   3.616,78 €   3.875,16 €   4.172,25 €   4.650,18 €   4.856,83 € 

S 14 3.335,53 €   3.579,69 €   3.866,80 €   4.158,86 €   4.481,81 €   4.707,85 € 

S 13 3.251,68 €   3.489,70 €   3.810,56 €   4.068,88 €   4.391,82 €   4.553,28 € 

S 12 3.242,48 €   3.479,83 €   3.787,46 €   4.058,71 €   4.394,57 €   4.536,66 € 
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S 11b 3.196,36 €   3.430,33 €   3.594,40 €   4.007,75 €   4.330,68 €   4.524,44 € 

S 11a 3.134,84 €   3.364,31 €   3.527,32 €   3.939,73 €   4.262,65 €   4.456,41 € 

S 10 2.917,88 €   3.219,39 €   3.370,15 €   3.817,18 €   4.179,49 €   4.477,08 € 

S 9 2.892,66 €   3.104,40 €   3.351,85 €   3.711,78 €   4.049,22 €   4.307,92 € 

S 8b 2.892,66 €   3.104,40 €   3.351,85 €   3.711,78 €   4.049,22 €   4.307,92 € 

S 8a 2.829,77 €   3.036,91 €   3.250,62 €   3.453,09 €   3.649,92 €   3.855,19 € 

S 7 2.755,05 €   2.956,72 €   3.157,39 €   3.358,02 €   3.508,53 €   3.733,06 € 

S 6 nicht besetzt

S 5 nicht besetzt

S 4 2.632,35 €   2.825,04 €   3.000,62 €   3.119,76 €   3.232,63 €   3.408,47 € 

S 3 2.476,93 €   2.658,24 €   2.826,92 €   2.981,80 €   3.052,66 €   3.137,31 € 

S 2 2.285,34 €   2.396,40 €   2.478,56 €   2.567,76 €   2.668,07 €   2.768,42 € 

Garantiebeträge in § 13 Abs. 4 der Anlage 33 zu den AVR

Bezeichnung Zulage 
(Quelle AVR)

AVR 2018 (+3,19%) AVR 2019 (+3,09%) AVR 2020 (+1,06%)

Garantiebetrag 1 
in Anlage 33

60,86 € 62,74 € 63,41 €

Garantiebetrag 2 
in Anlage 33

97,40 € 100,41 € 101,47 €
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Anhang 11

Weitere Vergütungsbestandteile

1. Abschnitt IV der Anlage 1 zu den AVR

Bei Dozenten und Lehrkräften der Vergütungsgrup-
pen 2 bis 5b nach Ziffer VI der Anmerkungen zu den 
Tätigkeitsmerkmalen der Anlage 2 zu den AVR wird 
die Regelvergütung wie folgt gekürzt:

Ausgangswert 
am 1.1.2018

91,35 Euro

Bei Dozenten und Lehrkräften der Vergütungsgrup-
pen 5c bis 8 nach Ziffer VI der Anmerkungen zu den 
Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1 bis 
12 der Anlage 2 zu den AVR wird die Regelvergü-
tung wie folgt gekürzt:

Ausgangswert 
am 1.1.2018

82,23 Euro

2. Abschnitt V Buchstabe C der Anlage 1 zu den 
AVR

Mitarbeiter, deren Dienstverhältnis vor dem 1. Juli 
2008 bestanden hat, erhalten für jedes berücksichti-
gungsfähige Kind eine Kinderzulage in Höhe von:

Ausgangswert 
am 1.1.2018

115,52 Euro

Die Kinderzulage erhöht sich ab dem 01.06.2018 
nach folgender Tabelle für

Mitarbeiter 
nach den 
Vergütungs-
gruppen

Ausgangswert 
am 1.1.2018 
für das erste 
zu berücksich-
tigende Kind

Ausgangswert 
am 1.1.2018 
für jedes 
weitere zu 
berücksichti-
gende Kind

VG 12, 11, 10 
und 9

6,53 Euro 32,63 Euro

VG 9a 6,53 Euro 26,08 Euro

VG 8 6,53 Euro 19,58 Euro  

3. Abschnitt XI Abs. (d) der Anlage 1 zu den AVR

Der Einsatzzuschlag im Rettungsdienst beträgt

Ausgangswert 
am 1.1.2018

19,73 Euro

4. § 3 Abs. 2 der Anlage 1b zu den AVR

Die Zulage nach Abs. 1 beträgt monatlich:

Für Mitarbeiter der 
Vergütungsgruppen  

Ausgangswert 
am 1.1.2018

1 bis 2 136,34 Euro

3 bis 5b 136,34 Euro

5c bis 12 129,86 Euro

5. Anlage 2d zu den AVR

Die Vergütungsgruppenzulage nach den Anmerkun-
gen A – F beträgt in Euro:
 

ab A B C D E F

Ausgangs-
wert am 
1.1.2018

106,24 127,50 140,80 155,91 129,93 173,00

6. § 1 Abs. 1 Satz 2 lit. e) und f) der Anlage 6a zu 
den AVR

e) für Arbeit zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr

Ausgangswert 
am 1.1.2018

1,56 Euro

f) für Arbeit an Samstagen in der Zeit von 13.00 Uhr 
bis 20.00 Uhr 

Ausgangswert 
am 1.1.2018

0,78 Euro

7. § 7 Absatz 1 Buchstabe a) und Buchstabe b) der 
Anlage 14 zu den AVR

Das Urlaubsgeld beträgt 

a) für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mitarbeiter 
der Vergütungsgruppen 1 bis 5b der Anlagen 2, 2d 
und 2e zu den AVR

Ausgangswert 
am 1.1.2018

307,71 Euro

b) für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mitarbeiter 
der Vergütungsgruppen 5c bis 12 der Anlagen 2, 2d 
und 2e zu den AVR

Ausgangswert 
am 1.1.2018

400,01 Euro
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Werte für die Jahre 2018, 2019 und 2020

Bezeichnung Zulage (Quelle AVR)
AVR 2018 
(+3,19%)

AVR 2019 
(+3,09%)

AVR 2020 
(+1,06%)

Kürzungsbetrag Dozenten und Lehrkräfte VG 2 bis 5b 
(Anlage 1 IV)

94,26 € 97,17 € 98,20 €

Kürzungsbetrag Dozenten und Lehrkräfte VG 5c bis 8 
(Anlage 1 IV)

84,85 € 87,47 € 88,40 €

Kinderzulage (Anlage 1 V) 119,21 € 122,89 € 124,19 €

Erhöhungsbeträge Kinderzulage (1. Kind) (Anlage 1 V) 6,74 € 6,95 € 7,02 €

Erhöhungsbeträge Kinderzulage (weitere Kinder) 
(Anlage 1 V)

33,67 € 34,71 € 35,08 €

Erhöhungsbeträge Kinderzulage (weitere Kinder) 
(Anlage 1 V)

26,91 € 27,74 € 28,03 €

Erhöhungsbeträge Kinderzulage (weitere Kinder) 
(Anlage 1 V)

20,20 € 20,82 € 21,04 €

Einsatzzuschlag Rettungsdienst (Anlage 1 XI Abs. d) 20,36 € 20,99 € 21,21 €

Besitzstandszulage (VG 1 bis 2) (Anlage 1b § 3 Abs. 2) 140,69 € 145,04 € 146,58 €

Besitzstandszulage (VG 3 bis 5b) (Anlage 1b § 3 Abs. 2) 140,69 € 145,04 € 146,58 €

Besitzstandszulage (VG 5c bis 12) (Anlage 1b § 3 Abs. 2) 134,00 € 138,14 € 139,60 €

Anmerkung A zu Tätigkeitsmerkmalen (Anlage 2d) 109,63 € 113,02 € 114,22 €

Anmerkung B zu Tätigkeitsmerkmalen (Anlage 2d) 131,57 € 135,64 € 137,08 €

Anmerkung C zu Tätigkeitsmerkmalen (Anlage 2d) 145,29 € 149,78 € 151,37 €

Anmerkung D zu Tätigkeitsmerkmalen (Anlage 2d) 160,88 € 165,85 € 167,61 €

Anmerkung E zu Tätigkeitsmerkmalen (Anlage 2d) 134,07 € 138,21 € 139,68 €

Anmerkung F zu Tätigkeitsmerkmalen (Anlage 2d) 178,52 € 184,04 € 185,99 €

Zuschlag für Nachtarbeit (Anlage 6a lit. e) 1,61 € 1,66 € 1,68 €

Zuschlag für Samstagsarbeit (Anlage 6a lit. f) 0,80 € 0,82 € 0,83 €

Urlaubsgeld VG 5b bis 1 (Anlage 14 § 7 (a)) 317,53 € 327,34 € 330,81 €

Urlaubsgeld VG 12 bis 5c (Anlage 14 § 7 (b)) 412,77 € 425,52 € 430,03 €

Anhang 12

Anlage 7 - Ausbildungsvergütungen

1. § 1 Abs. (a) Satz 2 Abschnitt B II der Anlage 7 zu den AVR

Ausgangswert am 1.1.2018

im ersten Ausbildungsjahr 1.040,69 Euro

im zweiten Ausbildungsjahr 1.102,07 Euro

im dritten Ausbildungsjahr 1.203,38 Euro

2. § 1 Abs. (a) Satz 2 Abschnitt C II der Anlage 7 zu den AVR

Ausgangswert am 1.1.2018 964,91 Euro
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3. § 1 Abs. (a) Satz 2 Abschnitt D der Anlage 7

Ausgangswert am 
1.1.2018

1. Pharmazeutisch-technische Assistent/inn/en  1.502,02 Euro 

2. Masseure und med. Bademeister/innen  1.445,36 Euro

3. Sozialarbeiter/innen  1.726,21 Euro

4. Sozialpädagog/inn/en  1.726,21 Euro

5. Erzieher/innen  1.502,02 Euro 

6. Kinderpfleger/innen  1.445,36 Euro

7. Altenpfleger/innen  1.502,02 Euro 

8. Haus- und Familienpfleger/innen  1.502,02 Euro

9. Heilerziehungshelfer/innen 1.445,36 Euro

10. Heilerziehungspfleger/innen 1.563,76 Euro 

11. Arbeitserzieher/innen  1.563,76 Euro 

12. Rettungsassistent/inn/en  1.445,36 Euro

4. § 1 Abs. 1 Satz 2 Abschnitt E der Anlage 7 zu den AVR

Ausgangswert am 1.1.2018

im ersten Ausbildungsjahr 918,26 Euro

im zweiten Ausbildungsjahr  968,20 Euro

im dritten Ausbildungsjahr 1.014,02 Euro

im vierten Ausbildungsjahr 1.077,59 Euro
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Werte für die Jahre 2018 und 2019

Bezeichnung Zulage (Quelle AVR)
AVR 2018 
(+50 Euro)

AVR 2019 
(+50 Euro)

Abschnitt B II: Schüler an Kranken- und Altenpflegeschulen   

1. Ausbildungsjahr 1.090,69 € 1.140,69 €

2. Ausbildungsjahr 1.152,07 € 1.202,07 €

3. Ausbildungsjahr 1.253,38 € 1.303,38 €

Abschnitt C II: Kranken- und Altenpflegehelfer   

Ausbildungsvergütung 1.014,91 € 1.064,91 €

Abschnitt D: Praktikanten nach abgelegtem Examen   

1. Pharmazeutisch-technische Assistent/inn/en 1.552,02 € 1.602,02 €

2. Masseure und med. Bademeister/innen 1.495,36 € 1.545,36 €

3. Sozialarbeiter/innen 1.776,21 € 1.826,21 €

4. Sozialpädagog/inn/en 1.776,21 € 1.826,21 €

5. Erzieher/innen 1.552,02 € 1.602,02 €

6. Kinderpfleger/innen 1.495,36 € 1.545,36 €

7. Altenpfleger/innen 1.552,02 € 1.602,02 €

8. Haus- und Familienpfleger/innen 1.552,02 € 1.602,02 €

9. Heilerziehungshelfer/innen 1.495,36 € 1.545,36 €

10. Heilerziehungspfleger/innen 1.613,76 € 1.663,76 €

11. Arbeitserzieher/innen 1.613,76 € 1.663,76 €

12. Rettungsassistent/inn/en 1.495,36 € 1.545,36 €

Abschnitt E: Auszubildende   

1. Ausbildungsjahr 968,26 € 1.018,26 €

2. Ausbildungsjahr 1.018,20 € 1.068,20 €

3. Ausbildungsjahr 1.064,02 € 1.114,02 €

4. Ausbildungsjahr 1.127,59 € 1.177,59 €
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B. Befristete Ergänzung der Versorgungsordnung B 
(Anlage 8 zu den AVR)

I. Änderung der VersO B der Anlage 8 zu den 
AVR 

In Anlage 8 zu den AVR wird in VersO B folgen-
der neuer § 8a eingefügt: 

„§ 8a Versicherung bei anderer Versorgungs-
einrichtung 

(1) 1Ist abweichend von § 2 der Abschluss einer 
Zusatzrentenversicherung bei der „Pensions-
kasse der Caritas VVaG“ aus auf deren Seite 
liegenden rechtlichen Gründen ausgeschlossen, 
erfolgt statt dessen die Zusatzversorgung durch 
Abschluss einer Zusatzrentenversicherung bei 
der „Kölner Pensionskasse VVaG“, sofern diese 
für die Versicherung einen identischen Tarif an-
bietet, wie er mit Stand vom 30. April 2018 von 
der Pensionskasse der Caritas VVaG für das 
Versicherungsverhältnis angeboten worden 
wäre. 2Soweit die Voraussetzungen vorliegen, 
kann eine solche Zusatzrentenversicherung 
durch den Dienstgeber auf die „Pensionskasse 
der Caritas VVaG“ ohne Änderung der An-
wartschaft übergeleitet werden. 

(2) 1Die übrigen Bestimmungen dieser Versor-
gungsordnung finden für eine Versorgung nach 
dem Absatz 1 entsprechende Anwendung. 2§ 9 
findet mit der Maßgabe Anwendung, dass des-
sen Absatz 6 im Falle einer Versorgung nach 
Absatz 2 entsprechend auch für den Fall gilt, 
dass das Versicherungsunternehmen keine Ei-
genbeiträge zulässt. 3Die entsprechende An-
wendung des § 9 Abs. 6 erfolgt auch für am 30. 
April 2018 bestehende Zusatzversicherungen, 
solange eine Höherversicherung bei der Pensi-
onskasse der Caritas VVaG aus rechtlichen 
Gründen, die auch den Abschluss einer Zusatz-
versicherung i. S. d. Absatzes 1 hindern, ausge-
schlossen ist. 

4Wendet der Mitarbeiter im Fall des Satzes 3 zu 
den in § 9 Abs. 6 Satz 1 genannten Termin zu-
sätzlich die dort genannten Mindest-Entgeltum-
wandlungen auf, wird der Dienstgeber diese im 
Rahmen der Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 
EStG, der Möglichkeit der pauschalen Versteue-
rung nach § 40b EStG in der am 31.12.2004 gel-
tenden Fassung und der Sozialversicherungs-
freiheit § 1 Abs. 1 Nr. 4 bzw. Nr. 6 SvEV mit 
demselben Vomhundertsatz des versicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsentgelts abzüglich 15 
v. H. des sich aus der Entgeltumwandlung erge-
benden Beitrags bezuschussen. 

(3) § 8a ist befristet bis zum 30.06.2019.“ 

II. Inkrafttreten 

Diese Änderung tritt am 1. Mai 2018 in Kraft. 

C. Einsatz von Leiharbeitnehmer/inne/n (Allgemeiner 
Teil zu den AVR)

I. Ergänzung des Allgemeinen Teils der AVR 

„§ 24 Einsatz von Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmern 

Mitarbeiter, die an Einrichtungen und Dienst-
stellen innerhalb des Geltungsbereiches nach 
dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz überlas-
sen werden, dürfen abweichend von § 1 Abs. 1b 
S. 1 des Gesetzes zur Regelung der Arbeitneh-
merüberlassung (AÜG) bis zu fünf Jahren über-
lassen werden, wenn für sie mindestens die Ver-
gütungsregelungen der AVR in ihrer jeweils 
gültigen Fassung zur Anwendung kommen. Die 
betreffenden Mitarbeiter dürfen dabei gleich-
zeitig nicht schlechter gestellt werden als für die 
Einrichtung und Dienststelle des Entleihers ver-
gleichbare Mitarbeiter des Entleihers geltenden 
wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließ-
lich des Arbeitsentgeltes, § 8 Abs. 1 AÜG.“

II. Inkrafttreten 

Der Beschluss tritt am 15. März 2018 in Kraft. 

Artikel II
Inkraftsetzung

Gemäß § 18 der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission in Verbindung mit den Richtlinien für die In-
kraftsetzung der Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen 
Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. 
durch die Diözesanbischöfe, werden hiermit die in dem 
vorstehenden Artikel I genannten Beschlüsse der Bun-
deskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des 
Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 14.06.2018 für 
die Diözese Fulda in Kraft gesetzt. 

Fulda, 16.08.2018

Prof. Dr. Karlheinz Diez, Weihbischof
Diözesanadministrator
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Nr. 112 Inkraftsetzung des Beschlusses der Regio-
nalkommission Mitte der Arbeitsrechtlichen 
Kommission des Deutschen Caritasverban-
des e. V. vom 21. Juni 2018

Artikel 1
Beschluss

Die Regionalkommission Mitte hat gemäß § 10 der Ord-
nung der Arbeitsrechtlichen Kommission den nachste-
henden Beschluss gefasst:

I. Übernahme der ab dem 1. Juni 2018 be-
schlossenen mittleren Werte.

Die Regionalkommission Mitte beschließt:

„Der Beschluss der Bundeskommission der 
Arbeitsrechtlichen Kommission vom 14. Juni 
2018 wird hinsichtlich aller dort beschlosse-
nen mittleren Werte zur Entgelt- und Vergü-
tungshöhe mit der Maßgabe übernommen, 
dass alle dort beschlossenen mittleren Werte 
zu denselben Zeitpunkten, beginnend ab 
dem 1. Juni 2018 als neue Entgelt- und Ver-
gütungswertes für den Bereich der Regional-
kommission Mitte festgesetzt werden. Eben-
so werden die von der Bundeskommission 
beschlossenen Einmalzahlungen übernom-
men.

II. Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 01. Juni 2018 in Kraft. 

Artikel 2
Inkraftsetzung

(1) Gemäß § 21 der Ordnung der Arbeitsrechtlichen 
Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. 
(Kirchliches Amtsblatt 2015, Nr. 159) werden hier-
mit die in dem vorstehenden Artikel I genannten 
Beschlüsse wird hiermit der vorstehende Beschluss 
der Regionalkommission Mitte vom 14. Dezember 
2017 für die Diözese Fulda in Kraft gesetzt. 

(2) Soweit die Beschlüsse auf die entsprechenden Anla-
gen und Tabellen Bezug nehmen, wird auf die ent-
sprechende amtliche Veröffentlichung dieser Mate-
rialien in den amtlichen Blättern des Deutschen 
Caritasverbandes e. V. verwiesen. Diese Veröffentli-
chungen sind Bestandteil der Inkraftsetzung.

Prof. Dr. Karlheinz Diez, Weihbischof
Diözesanadministrator

Nr. 113 Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten 
 am Freitag, 2. November 2018

Die Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten dient 
der Unterstützung der Priesterausbildung (Diözesan- 
und Ordenspriester) in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. 
Für den Wiederaufbau der Kirche in den ehemals kom-
munistischen Ländern ist die Priesterausbildung weiter-
hin sehr wichtig.

Die Kollekte wird über die Diözesen an Renovabis wei-
tergeleitet. Wir bitten um ein empfehlendes Wort für 
dieses wichtige Anliegen. 
Ein Plakat wird von Renovabis direkt verschickt bzw. 
kann dort angefordert werden (Adresse siehe unten).

Die Kollekten-Gelder sollen mit der Angabe der Kollek-
tennummer 1831 und der Belegnummer (die sie dem 
Schreiben der Bistumskasse vom Dezember 2017 ent-
nehmen können) an die Bistumskasse Fulda

IBAN: DE69 4726 0307 0016 0100 00
BIC: GENODEM1BKC

überwiesen werden. Die Bistumskasse leitet die Beträge 
an Renovabis weiter.

Nähere Auskünfte:
Solidaritätsaktion Renovabis
Kardinal-Döpfner-Haus, Domberg 27, 85354 Freising,
Telefon: 08161 / 5309 -53 oder -49, 
FAX: 08161 / 5309 -44
E-Mail: info@renovabis.de
Internet: www.renovabis.de

Nr. 114 Handlungsanweisung für die muttersprach-
lichen Gemeinden mit dem Status „Missio 
cum cura animarum“ auf dem Gebiet der 
Diözese Fulda 

Die folgende Handlungsanweisung präzisiert die bishe-
rige Regelung (Kirchliches Amtsblatt 1973 Nr. 190 Nr. 
10) und konkretisiert das Abrechnungsverfahren ge-
genüber dem Bistum. Die einschlägigen kirchenrechtli-
chen Vorschriften für den Vermögenserwerb bei Spen-
den (can. 531, can 1267) bleiben unberührt und werden 
durch diese Handlungsanweisung nicht erläutert, sind 
aber ebenfalls zu beachten.

I. Grundsätzliches

Jede muttersprachliche Gemeinde mit dem Status „Mis-
sio cum cura animarum“ verfügt ggf. über eine Barkas-
se und über ein Girokonto, das auf den Namen des Bis-
tums eröffnet wird, weil die muttersprachliche 
Gemeinde keine eigenständige Rechtsperson ist. Neben 
dem Bistumskassenleiter erhält jeder Stelleninhaber für 
das Girokonto eine Bankvollmacht. Bankvollmacht 
kann ggf. auch einem/einer Angestellten der mutter-
sprachlichen Gemeinde in Absprache mit dem Bistum 
erteilt werden.
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Alle Erträge, wie Spenden, Kollekten, Stipendien und 
Stolgebühren bzw. alle Aufwendungen, die die mutter-
sprachliche Gemeinde betreffen, sind über das Girokon-
to nachvollziehbar abzuwickeln. Das heißt, die Erträge 
und die anfallenden Aufwendungen der muttersprachli-
chen Gemeinde sind in voller Höhe und einzeln auf das 
Konto einzuzahlen bzw. vom Konto zu bezahlen. So-
fern Erträge und Aufwendungen über die Barkasse er-
folgen, sind diese ebenfalls einzeln und nachvollziehbar 
zu dokumentieren. Die Vorgehensweise für die Doku-
mentation der Erträge und Aufwendungen des Girokon-
tos bzw. ggf. der Barkasse werden in Punkt II. näher 
erläutert.

Eine Verrechnung der Erträge, wie Spenden oder Kol-
lekten, mit den Aufwendungen ist nicht zulässig. Jede 
Position ist einzeln zu erfassen.

Kollekten, Spenden, Stipendien und Stolgebühren dür-
fen nicht auf private Konten des 
Stelleninhabers eingezahlt werden. Private Geldge-
schäfte dürfen ferner nicht über das Girokonto der mut-
tersprachlichen Gemeinde und die Barkasse abgerech-
net oder getätigt werden.

Der Stelleninhaber muss jederzeit Rechenschaft über 
die Herkunft der Gelder ablegen können, d. h. er muss 
z. B. bei Nachfragen bzgl. eines Spendeneingangs den 
Namen und die Adresse des Spenders nennen können.

Spendenquittungen werden ausschließlich vom Bischöf-
lichen Generalvikariat ausgestellt und an die mutter-
sprachliche Gemeinde zur Aushändigung an den Spen-
der weitergeleitet. Hierzu ist die Spende auf das Konto 
der Mission einzuzahlen und Name und Adresse des 
Spenders durch die Mission an das Bischöfliche Gene-
ralvikariat zu übermitteln. 

Spenden, die vom Konto der muttersprachlichen Ge-
meinde in das Ausland überwiesen werden, bedürfen 
grundsätzlich der Genehmigung des Bischöflichen Ge-
neralvikariats. Die Genehmigung ist vor der Transakti-
on schriftlich einzuholen. 

Rechtsträger muttersprachlicher Gemeinden ist das Bis-
tum Fulda. Somit müssen Rechtsgeschäfte (z. B. Miet- 
oder Wartungsverträge), die die muttersprachliche Ge-
meinde betreffen, vom Bistum Fulda rechtsverbindlich 
unterschrieben werden. Werden Verträge nicht vom 
Bistum unterschrieben, sondern von dem Stelleninha-
ber der muttersprachlichen Gemeinde, sind sie „schwe-
bend“ unwirksam. Dies bedeutet, dass das Rechtsge-
schäft einer nachträglichen Genehmigung des Bistums 
bedarf, um rechtswirksam zu werden.

Die Kollekten sind in ein Kollektenbuch am Tag der 
Kollekte einzutragen. Die Zählung der Kollekte sollte 
nach dem „Vier-Augen-Prinzip“ erfolgen in Anwesen-
heit eines weiteren Mitglieds der muttersprachlichen 
Gemeinde. Die Höhe der Kollekte ist im Kollektenbuch 
durch die Unterschrift des Gemeindemitgliedes und des 

Seelsorgers zu dokumentieren. Die weiterzuleitenden 
Kollekten sind nach Kollektenplan unter Einhaltung der 
vermerkten Fristen an das Bistum per Überweisung 
weiterzuleiten.

II. Das Abrechnungsverfahren im Einzelnen

Alle Erträge und Aufwendungen werden einzeln und in 
voller Höhe in die entsprechenden Formulare oder in 
die Web-Kasse eingetragen. Die Aufwendungen und Er-
träge sind jeweils durch einen Beleg zu dokumentieren. 
Der Endbestand des Girokontos und der Barkassenbe-
stand ergibt sich aus dem jeweiligen Anfangsbestand 
plus die Erträge minus die Aufwendungen.

Der jeweilige Barkassenbestand ist durch die Unter-
schrift des Stelleninhabers zu bestätigen.

Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden bei Vor-
lage der Abrechnung der Barkasse und des Girokontos 
der jeweiligen Mission vom Bistum erstattet.

Aufwendungen, die nicht durch einen Beleg dokumen-
tiert werden, können nicht erstattet werden. Belege sind 
in deutscher Sprache oder mit deutscher Übersetzung 
auszufertigen.

Die Abrechnung des Girokontos und der Barkasse müs-
sen mindestens einmal im Halbjahr erfolgen. Hiervon 
abweichende Regelungen werden schriftlich vereinbart!

Eine vollständige Abrechnung besteht aus:

- den korrekt und vollständig ausgefüllten Abrech-
nungsformularen des Girokontos und den dazuge-
hörigen Kontoauszügen,

- den korrekt und vollständig ausgefüllten Abrech-
nungsformularen der Barkasse (inkl. Deckblatt mit 
Unterschrift des Stelleninhabers),

- den Originalbelegen (wie Rechnungen, Quittungen) 
in deutscher Sprache oder mit deutscher Überset-
zung.

III. Informations-/Genehmigungspflicht gegenüber
 dem Bistum

Investive Anschaffungen (Aufwendungen über 250 € 
Netto) für das Folgejahr sind bis spätestens 15. Juli ei-
nes laufenden Jahres bei der Finanzabteilung anzumel-
den, damit die Mittel nach einer Prüfung der Notwen-
digkeit im Folgejahr in den Haushalt eingestellt werden 
können.

Nachdem die Finanzabteilung eine konkrete Anschaf-
fung genehmigt hat, müssen drei vergleichbare Angebo-
te eingeholt und der Finanzabteilung vorgelegt werden. 
Diese entscheidet dann, welches Angebot angenommen 
wird.

Aufwendungen, die die EDV betreffen, sind mit der Fi-
nanzabteilung schriftlich abzustimmen. Diese wird die 
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konkrete Anschaffung mit dem EDV-Referat koordinie-
ren.

Exerzitien, Pilgerreisen, Glaubenskurse, Wallfahrten 
oder ähnliche Veranstaltungen sind vorab durch die 
Abteilung Seelsorge zu genehmigen. Für die Organisati-
on und Durchführung einer Pilgerreise ist aus Gründen 
der Haftung ein Reiseveranstalter zu beauftragen. Den 
muttersprachlichen Gemeinden ist es nicht gestattet, 
Pilgerreisen eigenständig und auf eigene Verantwor-
tung zu organisieren.

Für Ferienvertretung, Fortbildung und für die Anstel-
lung eines Organisten ist vorher eine Genehmigung der 
Personalabteilung einzuholen.

Sollte ein ausländischer Firmspender das Sakrament 
der Firmung spenden, ist vorher die Genehmigung des 
Bischofs der Diözese Fulda einzuholen.

Ein Antrag über die Erstattung der Reise- und Unter-
bringungskosten eines ausländischen Firmspenders ist 
vorher in der Abteilung Pastorale Dienste des Bischöfli-
chen Generalvikariats einzureichen. In diesem Antrag 
sind die voraussichtlich entstehenden Kosten zu benen-
nen.

Fulda, 27.07.2018

Ihr

Domkapitular Prof. Dr. Gerhard Stanke
Ständiger Vertreter des Diözesanadministrators

Nr. 115 Gemeinsames Logo für die Besuchsdienste 
in den Pfarrgemeinden

Die diözesane Arbeitsgemeinschaft Besuchsdienste hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, die Angebote zur Qualifi-
zierung und Begleitung ehrenamtlicher Besuchsdienste 
zu strukturieren und diese nach verlässlichen Standards 
durchzuführen. Die Angebote werden zukünftig an ei-
nem gemeinsamen Logo erkennbar sein. Das Logo in 
Form eines Herzens steht für eine zentrale Botschaft: 
Herz und Zeit schenken. Die Abteilung Seelsorge im 
BGV hat es mit einer umfänglichen Lizenz erworben, so 
dass es auch in den Pfarrgemeinden für die Besuchs-
dienstarbeit genutzt werden kann. Zur Individualisie-
rung kann in das Herz ein Bild der eigenen Kirche bzw. 
des Kirchturms eingefügt werden. Das Logo, das aus-
schließlich für die Besuchsdienstarbeit verwendet wer-
den darf,  kann unter folgender E-Mail-Adresse bezo-
gen werden: seelsorge@bistum-fulda.de
 

Nr. 116 Betriebsausflug des 
 Bischöflichen Generalvikariates

   Am Donnerstag, 13. September 2018, findet der Be-
triebsausflug der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Bischöflichen Generalvikariates statt. Es wird um Ver-
ständnis gebeten, wenn an diesem Tag die Büros nicht 
besetzt sind.

Nr. 117  Warnung

Gewarnt wird vor Raphaël Mapumba Lakusa, suspen-
dierter Priester aus dem Klerus des Erzbistums Kanan-
ga in der Demokratischen Republik Kongo. Nach Anga-
ben der Apostolischen Nuntiatur gibt er sich in 
betrügerischer Weise als Flüchtling aus, der von der 
Miliz „Kamwina Nsapu“ bedroht werde.

Ebenfalls wird vor Marie-Antoine Ngalula Tumba ge-
warnt. Auch dieser ist Priester des kongolesischen Erz-
bistums Kananga. 

Aufgrund von Sachverhalten, die von der Apostolischen 
Nuntiatur mitgeteilt worden sind, kann den vorgenann-
ten Priestern die Ausübung des priesterlichen Dienstes 
im Bistum Fulda nicht gestattet werden. Sofern einer 
der beiden vorstellig wird, um sich für die Vornahme 
priesterlicher Amtshandlungen oder zur Mitarbeit in 
der Seelsorge anzubieten, ist dieses Angebot abzuleh-
nen und umgehend der Diözesanadministrator oder 
dessen Ständiger Vertreter in Kenntnis zu setzen.
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Nr. 118 Personalien

– Geistliche –

Ernennung

S i p p e l ,  Michael, Kaplan, Pastoralverbund St. Gab-
riel Werra-Meißner, Sontra, zum Geistlichen Begleiter 
für die Katholische Landjugendbewegung in der Diö-
zese Fulda: 01.08.2018 

Beauftragung

A b e n a    A h o g n i ,  Dr. Stanislas Jean, Pfarrer, zum 
Subsidiar im Pastoralverbund St. Peter und Paul Freige-
richt-Hasselroth, in den Pfarreien St. Michael in Hor-
bach, Maria Hilfe der Christen in Neuenhaßlau, St. 
Wendelin Neuses und St. Anna in Somborn, ab 
15.08.2018

Verleihung von Titel

B ö t h ,  Florian, Dompräbendat, Kpl., Fulda, mit der 
Administration in den Pfarreien St. Peter in Petersberg 
und St. Paulus in Fulda, den Titel „Pfarrer“: 15.07.2018

Entpflichtung

A b e n a    A h o g n i ,  Dr. Stanislas Jean, Pfarrer, als 
Subsidiar im Pastoralverbund St. Peter und Paul Freige-
richt-Hasselroth, in den Pfarreien St. Markus in Alten-
mittlau und St. Bartholomäus in Bernbach: 14.08.2018

Versetzung in den Ruhestand

W i n k e l ,  Uwe, Pfarrer, 01.09.2018

In die Ewigkeit wurde heimgerufen

B i c k e r t ,  Karl-Heinz, Geistlicher Rat, Pfarrer i. R., 
OStR. i. K. i. R., Fulda (P. M.): 29.08.2018

Veränderung der Adresse/Verwaltungssitz

Pfarrbüro St. Nikolaus Geismar/Rh., p. A. Schleider 
Hauptstr. 17, 36419 Schleid

Pfarrbüro Heiligste Dreifaltigkeit, Kranklucken, p. A. 
Schleider Hauptstr. 17, 36419 Schleid

Pfarrbüro St. Cyriakus, Spahl, p. a. Schleider Hauptstr. 
16, 36419 Schleid

– Hauptamtliche Laien im Pastoralen Dienst –

Versetzungen

M a r x ,  Birigitta, Gemeindereferentin, Pastoralver-
bund St. Elisabeth von Thüringen Marburg, in die Kli-
nikseelsorge Marburg: 01.09.2018

W ü l l n e r ,  Markus, Gemeindeassistent, Pastoralver-
bund Heilig Geist Kalbach-Neuhof, in den Pastoralver-
bund St. Marien Eichenzell mit Dienstort in Hattenhof: 
01.10.2018

Namensänderung

N ü c h t e r ,   Ayleen,  geb. Gesang, Gemeindeassisten-
tin

– Laien –

Entpflichtung

A n u t h ,  Prof. Dr. Bernhard Sven, als Ehebandvertei-
diger am Bischöflichen Offizialat Fuda: 31.08.2018
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